
Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linic.

„W. 1.
—

(Ausgegeben den 3. Januar 1863.)

1. Nachtrag
zu dem Gesetz vom 17. December 1855, die Einführung der

Gewerbe= und Einkommenstener
belreffend.

Wi. Caroline Amalie Elisabeth, verwittwete Firstin Reuß,
älterer Linie, Gräfin und Herrin von Plauen, Herrin zu Greiz,
Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein, geborene Prinzessin zu

Hessen-Homburg, als Vormünderin Unseres vielgeliebten minder-
jährigen Sohnes, Heinrich des Zwei und Iwanzigsten älterer
Linie sonveränen Fürsten Reuß, Grafen und Herru von Plauen 2c.

und Landeoregentin,
fügen hiermit zu wissen:

Nachdem in Berfolg der Ausführung des Gesehes vom 17. December
1855, die Einföhrung der Gewerbe= und Emkommensteuer betreffend, für nöthig
erachtet worden, die Ausnahmebestimmung des K. 2 Nr. 3 in Ansehung der
Gesellen der Baugewerke zu modistciren, die rücksichtlich der Steuerfreiheit vom
Einkommen aus vermietheten gewerblichen Anlagen 2c. zeilher bestandenen Zwei-
sel zu beseiligen, sowie hauptsächlich das Verfahren bezuglich der alljöhrlichen
Berichtigung und Vervollständigung der Steuerkataster (§.#13. 19 des Gesetez)
in zweckmäßigerer Weise zu regeln und damit zugleich die Competenzverhällnisse
der zur Aussicht über den, die Gewerbe: und Einkommensteuer betreffenden Ge-
schöftokreic bestellten Commission genauer feslzustellen: so haben Wir Uns be-
wogen gefunden, mit ständischem Beirath Folgendes gesehlich zu bestimmen:
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e Maurer- und Zimmergesellen, welche als solche in Gemaßheit des
8. 2 3 des Gesetzes vom 17. December 1855 von Entrichtung der Ge-
werbesteuer gänzlich befreit waren, sind von ihrem 30. Lebensjahre an sleuer-
pflichtig und mit einer Gewerbesteuer von Fünfzehn bis Zwanzig Silbergroschen
zu belegen.

Eine Besteuerung derselben als Handarbeiterfindet nur in dem Falle noch
statt, wenn sie nach Erreichung jenes Lebensalters ihr Handwerk nicht mehr
betreiben und sich ausschließlich auf Handarbeit nähren.

II.

Das Einkommen aus vermietheten (verpachteten) gewerblichen Anlagen und
Gerechtsamen z. B. Fabriken, Werkslätten, Berg- und Hüttenwerken, Brau-
gerechtsamen u. s. w. unterliegt keiner Besteuerung. Dagegen ist bei Besteuerung
des Gewerbsbetriebs det Abmiethers (Pachters) die von demselben zu entrch-
tende Mieth= (Pacht-) Summe gänzlich außer Rücksicht zu lassen.

III.

Der bestellten Regierungskommission liegt es ob, zu Anfang jedes Jahres
für die Beichtigung und Vervollsitändlgung derSieuerkataster auf Grund der
über die eingetretenen Veränderungen erfolgten Anzeigen und des Ergebnisses
der angestellten Ermittelungen Sorge zu tragen

Zu diesem Behufe habe
1) die Bezirkovorsteher in der Stadt Greiz und die Ortéörichter (Amts-

schulzen) auf dem Lande an den von dem Commissar hierzu bestimmten Tagen,
demlselben über die in ihren Bezirken resp. Gemeinden in Betreff des Gewerbe-
bekriebs und des sonstigen Einkommens eingetretenen Veränderungen pflichtmäßige
Anzeige zu erchatten und den ihnen aufgetragenen speriellen Erörkerungen sich
zu unterziehen.

Für die Stadt Zeulenroda liegt die berichtliche Anzeige der bezüglichen
Veränderungen dem dortigen Stadtrathe ob

2) Zur Ermitrlung der in den Städten rücksichtlich des Umfangs und der
Einträglichkeit des Gewerbebetriebs vorgegangenen Veränderungen hat der Com-
missar aus dem Mittel des Handels= und Fabrikstandes, sowie des Handwerker-=

standes jeder Stadt, 3 Kaufleute und Fabrikanten und 3 hbanbwerte 4%Vertrauensmänner ond die Vorstände der Stadträthe zuzuziehen und, nachV
pflichtung der ersteren, sowohl deren Aeußerung über die GEeschäftvergalse
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der einzelnen Gewerbetreibenden, als deren Vorschläge bezüglich der Steuersätze
zu verne

3) Zur Controlirung der Kapltalsteuer hat der Regierungscommissar von
Zelt zu Zeit schriftliche Aufforderungen zur Declaratlon des steuerbaren Kopital-
vermögens — unter Beifügung von Seiten der Steuerpflichtigen auszufüllenden
Formularen — zu erlassen und sonflige zweckdienliche Ermittelungen anzustellen.

Zur Erleichterung dleser Controle haben die Gerichtsbehörden am Schlusse
jedes Jahres ein kabellarisches Verzeichniß der im Laufe des Jahres von Inlän-
dern gegen Hypothek dargeliehenen Kapitalien auf Grund der Hppothekenbücher
bei der Commission einzureichen und derselben auch öbrigens auf Ersordern über
ausstehendes Kapitalvermögen aus den Vormundschafts-, Nachlaßregulirungs= 2
Akten, behnsbüchern u. s. w. jede dienliche Auckunft zu ertheilen.

Im Falle eines Verdachts wegen Hinterziehung der Kapitalsteuer ist die
Regierungscommission befugt, die eidliche Bestärkung der Richtigkeit der Decla-
ration zu erfordern, und sofern sie verweigert wird, diejenige Summe, woelche
der des Eides sich Weigernde dem wohlbegröndeten Vermatben nach besitzt, als
steuerbares Kapital in den Kataster eintragen zu lassen, übrigens aber auch nach
Befinden die Einleitung der Untersuchung bei der zuständigen Eriminalbehörde
zu veranlassen.

Bei den zur Anzeige kommenden Veränderungen im Besite steuerfreier
Grundstücke hat der Regierungscommissar, falls ihm die Kauf= oder Ueberlassungs-
summe dem wahren Werth der Grundslücke nicht entsprechend erscheint, eine
Schäbzung des mittleren Werths durch drei verpflichtete Sachverständige, von
denen der eine vom Commissar, der andere vom betreffenden Justizamt, der
dritte vom betheiligten Grundbesitzer zu wählen ist, vornehmen zu lassen und
nach dem Taxrwerthe die Abgabe anzuseßen.

5) Nach Aufstellung der Steuerkalaster sind sowohl die neueingetragenen,

als diejenigen Sleuerpflichtigen, deren Stkeuerbetrag eine #kinderung erfahrenhat, durch Zustellung eines nach dem Schema C. zum Gesetz vom 17. Decem-ber 1855 auszufertigenden Zektels, in der in F. 13 dieses Senen angeord-
neten Weise von den Ansätzen in Kenntniß zu setzen.

6) In Betreff der von den Steuerpflichtigen eingewendeten Reclamationen
sinden im Allgemeinen die Bestimmungen der 5. C. 14 und 17 des Gesetzes
vom 17. December 1855 Anwendung, jedoch mit folgenden besonderen Modiff-
cationen.

Die bei der Commission eingereichte Reclamation hat dieselbe zunächst in
Ansehung der Fassung und der nöthigen Angaben und Nachweise zu prüfen,
über die zu Begründung der Beschwerden angeführten Umstände nach Besinden
die Aeußerung der Bezirksvorsteher resp. Ortsrichter, der Vertrauensmänner
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(I. oben III. 2) und der betreffenden Behörden zu vernehmen und elwa sonst
dienliche Ermittellungen anzustellen, demnächst aber, falls sich nicht die Beschwerde
als offenbar begründet darstellt und eine sofortige Erledigung derselben zulässig
erscheint, die Reclamationsschrift unter Beisögung der nber die bezüglichen Ver-
handlungen und Erörterungen ergangenen Akten an Unsere Landeoregierung zur
Entscheidung abzugeben.

Ueber die in Folge erhobener Reclamationen geschehenen Ermäßigungen und
Abstreichungen von Steueransähen, hat die Commission der Landekassenverwal=
tung Abgangöbelege zuzuferligen.

7) Gleicherweise hat die Commissson überdie nach Aufstellung der Steuerkataster
im Laufe des Rechnungsjahres zur Anzeige kommenden Beränderungen (z. B. Ku-
pitalzuwachs oder Abgang, Wegfall angesetzter Gewerbegelder wegen Ab-
lebens 2c. .) insoweit sie zur Berücksichtigung geeignet sind, und auf Grund
vorgängiger Erörterungen am Jahresschluß der Landeokassenverwaltung die
nöthigen Zuwachs= und Abgangöbelege auchzufertigen.

Urkundlich haben Wu diesen Nachtrag zu dem gedachten Gesetze eigenhän-
dig vollzogen und mit dem Abdrucke Unseres Fürstlichen Insiegels versehen
lassen.

Greiz, den 3. Januar 1363.

(L. 8. Caroline.

Dr. Heirmann.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

M. 2.

(Ausgegeben den 17. Jannar 1863.)

2. Bekanntmachung,
die Abänderung der Arznueitaxe für das Jahr 1863

betreffend.

Die nachstehenden Veränderungen der auch für die hierländischen Apotheker
maßgebenden Königlich Preußischen Arzneitare für 1863 werden unter Bozug=
nahme auf §. 21 der hiesigen Apothekerordnung vom 10. Juni 1859 (Stäck
XI., No. 34 der Gesetsammlung vom Jahre 1859) init dem Bemerken hier-
durch veröffentlicht, daß die betreffenden Taxsäte vom 1. Februar nächsten Jahres
an in Kraft treten.

Greiz, den 31. Deeember 1862.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung das.
Dr. Herrmann.



Gewicht. Sgr. Pi.

Aerugo gr. moslo paulb. 1 Unze 2 10

Suht. pallll. — 3 1

Adua Loctida untihysterica — 2 Ih
Balsamum Copaiwweea — ! 3 6

Nneistn — 910

Bismuthum hydrico-nitricum . . 1 Serupel 3 —

Camphonn . . 1 Unze 5 8

tri „„ — 72

Carlamomum minus 6 10 —

Kuht. huln. rest 2
Curyopliylli.. . .. lluze6

subt. pulr. — 268
Cassia einnamomen. . .. — *

contuss — 2 10

#anbt. pull. — 346

Castoreum Canadense . 1 Drachme 3 1

 subt. paldn. Serubel 1 6.

Ceratum Cetacei . . 1 Unze 4 52

Cetaceunn.. . — 210

Chinium hydrochloratum . . . 1 Scrupel 8 4

— 5 10sulphuricum .



Gewicht. r Sgr.l.

Coccionella subt. bhlr. I0uchme,1—

Colopboniiiiin 1 Unze
subt. pulv.. — 11

Cubebesss — 31

gr. modo PFrlr. . — 4 4

nhbt. bollrr. — 5—

Deroctum Zittmanni mitiis. Uhind! 636

Elacosürcharum Chamomille . 1Drachme 2 4

Emplabfrum Ammoniaci. .. .. 1 Inza 8

EXracltum Irerarnanhee 1 Gran— 3

Natractum Hhei composiluimm 1 Draahme 8 1

8Sünsee — 5. —

Flores Chamomillae vulgaris . 1 Unze- 1 2

½ Pfund3
Tvonc. et kr. m. pul.fUne 1 6

½ Plind 7 6

##bt. punlr. . lUnzc-«l 10

Malvae arborene . .. 1

cone.. . — 2 2

 , — 124

cont.. .. . 3 —

Verbasci.. . . .. — 12 6

ceone.. . .. — 13 2



Gewicht. Sar. M.

Folia Kelissse 1 Unze 1 4

cronen — 11 10

½ Plund 8 3
Frucius Capsici annnnn 1 Unze 1 8

conc. — 12 4

subt. pulv. — 1 3 —

Herba Centanrii minoris . — 1. —

conc. et gr. m. pulr. — 1 6

subt. pulv. — 1 8

IIydrargyrum Diiodatum rubrum 1 Serupel 1 4
liodatum flaunm . — — 6

ludiccum subt. pulv. 1Drachme 2 —

Jodum. . . ..... 1 Serupel — 6

Kalium iodatum 1 D rachme: 2 10
Kino ... . . ..lUn-.(s 3 10

tubt. pulv.. — 5 2

Lipimentum Aeruginis .... — 3 2

sapbonato-camphoratum — 3 —

Morbhium aceticum 1 6Cran — 6

Nuces moschatac . 1 Unze 3.—

subt. pbulrv. . 1Drachme — 6
Oleum Caryophyllorum . . — 168

Chamomillae citratum . .. . 1 Serupel! 20 3



Gewicht. —2 Pl.
# .

Oletunclmmomillsopas-um.. . 1 Tropfaumn8.

Cinnamomi . 1 Sorupe!– "„ 6
contra Tacnmniem Chaberti 1BUn0 5 4

Crotonis . ScrupelV 4
Jecoris Aselli UHunzoc1 4

" ½ Plunddldoé—

Nucistae I Unze ° 6

Terebinchinac . — 2.1 6!

½ Plunddl? —

rectihlcatum. 1 Unzee 5 6

Pilulae Jolapae 1 Drachme 7 8

odontalgicae 1 Serupel 1 10

Pulvis arometicus 1 Unze Ü 7 10
Radix Angelinse ...· — — 8

conc. et gr. m. pulvy. — 1 2

½ Plundd! 3

subt. puly. 1 Unze 11. 4

Galangae .... — 1 4

conc. et gr. m. pulv. — 11 6

subt. pulv. — ½§ 2% 4

Jolapae #r. modo pulv. — 10 2#

subt. pulv. 1Drachmes 1 4
Ipeoaouanliae conc. — 1% 6



Gewicht. Sar. gi.

Hadlix’lpecacuanhat subt. pal. I1ruchma 1 SW

Sencgao 1 Unze 1 6 8
nonc. 1 — &amp; —

suht. pulv. — 9 2

Zingiberis. .. (1— *1 8

conc. et gr. m. pulr. — U 2 4

subt. pulv. — 1 2 6
Rosind Jalapno ")7' Serupel 5 rSi

Deini Burgundica . 1 Unze T 8

Sapo jalapinus.. . EIIIL
teorehinthinatus 1 Unze 3—

Schale cornulum . — 310

“ zeuht. pulu4 1 Drachme — 9
Semen Lycopodii.. . .. 1 Unze „ 3 68.

Sabadillac gr. modo hulm. — 1! 3

subl. pulr. * — 3 6

Species aromatirac s — 22

½ Plund 9

Spiritus Angelicar composituns 1 Ulnze 1
Strychnium nitricum. 1 Gran — 4

Sxrupus Cinnammmmmmm . 1 Unze 2 —

Seneroet !1 — D. 1 6
Terehinthina communis . — 1 2

7n 1

—



Gewicht. Sgr. Pi.

Tinclurn amara 1 Unze, 3 6

ar#matica ncidlo! . — —

Calsici annni. *m“ — 4 " —

Castorei Canadensis IDrachmet 6

netherea. 1 6
Cinnamomi . 1 Unze 4 # —

Jodi. . .. — 3

Ipecn#anhae ... 5 6 —

Trorhisei Iberacuanhne — *.

hrache — 10Unguentum Kalis iolasi
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#8. Bekanntmachung,

die mit dem Fürstlich Reuß. Ministerium zu Gera getroffene
Uebereinkunft wegen Aufnahme der Versicherungsanträge im Amts-

bezirk Burgk und Hohenleuben
betreffend.

Bon Fürstlicher Landesregierung alhier ist mit dem Fürskl. Reuß-Plauischen
Ministerium zu Gera eine Vereinbarung dahin getroffen worden,

daß diesseitige Agenten der auch in den Landen der hohen jüngern binie
concessionirten Feuerversicherungögesellschaften im Auftrage eines jensei-
tigen Agenten Anträge im Amrtöbezirk Hohenleuben und daß jenseitige

Agenten der auch im hiesigen Lande concessionirten Feuerversicherungs-
gesellschaften im Auftrage eines hierländischen Agenten Anträge im Amts-
bezirk Burgk aufzunehmen berechtigt sein sollen.

Die bezüglichen Versicherungsanträge sind an den Agenten des
handes, in welchem der zuversichernde Gegenstand sich befindet, zu wei-
teren Vermittelung abzugeben.

Mit Bezug auf §. 3 der Landesherrlichen Verordnung vom 20. Februar
1852 (el. Nr. 2 (3) der Gesehsammlung von 1852) wird solches hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, den 19. December 1862.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Dr. Herrmann.

N. Geidern- Eriaipinbors.



Gesetzsammlung
des Fürsteuthums Reuß älterer Linic.

W. 3.
——e

(Ausgegeben den 3. Februar 1863.)

4. Landesherrliche Verordnung,

wegen Abänderung einiger Bestimmungen in der die Errichtung
des Fürstl. Polizeiamtes zu Greiz betreffenden Verordnung.

Wir Caroline Amalie Elisabeth, verwittwete Fürstin Reuß,
älterer Linie, Gräfin und Herrin von Plauen, Herrin zu Greiz,
Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein, geborene Prinzessin zu
Hessen-Homburg, als Vormünderin Unscres vielgeliebten minder-
jährigen Sohnes, Heinrich des Zwei und Zwanzigsten älterer
Linie souveränen Fürsten Reuß, Grafen und Herrn von Plauen 2c.

und Landesregentin,

haben auf erstatteten Vortrag Und bewogen gefunden, die landesherrliche
Verordnung vom 24. Juli 1855, die Errichtung eines Polizeiamts für den
Juslizamtsbezirk Greiz betreffend, in den nachbemerkten Punkten abzuändern und
verordnen deßhalb nach vernommenem ständischen Beirathe Folgendes:

1.

Zusatz zu h. 1.

Ladungen und Zufertigungen an Personen, welche ihren Gerichtsstand bei
Oberbehörden haben, sind dem Vorstande der betreffenden Behörde zur Insi=
nuationogestattung vorzulegen.

3



Zu 8g. 2. unter Nr. 8.

Die Handhabung des Disciplinarregulativs bei der Anstalt zur Beschäf-
tigung arbeitsscheuer Personen in der Stadt Greiz wird dem hiesigen Stadt-
rathe übertragen.

Greiz, den 9. Januar 1863.

(L. 8.) Carolinc.

Dr. Herrmann.
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5. Verordnung,
den Zehrungs= und Transportaufwand der Fürstlichen Gerichts-

behörden bei Expeditionen außerhalb des Gerichtsortes
betreffend.

Um für Berechnung des Zehrungs= und Transportaufwandes der Fürst-
lichen Justizämter und Gerichte bei Expeditionen auberhalb des Orté, an welchem
die Behörde ihren Sit hat, völlige Gleichmäßigkeit herzustellen, wird mit höchster
Genehmigung Folgendes nerordnet:

1.

Fr den Zehrungsaufwand des Beamten- und Dienerpersonals bei der-
gleichen Expeditionen, sind, nach Ermessen der Behorde entweder die wirklich be-
strittenen baaren Auslagen oder statt derselben als Auslösung

— *-“ 3 sgr. — dem Dirigenten fa
„ „ —dem Protokollanten

7 »bdemD1en
in Mechnung zu oringen.

r jeden
halben Tag

Sind die Funktionen des Dirigenten und Protokollanten in einer Person
vereinigl, so wird die dem ersteren zukommende Auslösung erhoben.

2.

Für das Fortkommen ist entweder der wirklich bestrittene Verlag (an Fuhr-

khn ucschemehtung, VPferdefucter,Wegegelde 2c.) oder stakt desselben ein Acqui-valen

1 Thlr. 15 Sgr. — Pf. bei einerEnkfernung des Expeditionsorts bis
zu einer Stunde

2 Thlr. — Sgr. — Pf. bei einer Enifernang. des Expeditionsorts bis
zu zwei Stunden;

3 Thr. — Sgr. — pPf. bei großeren Entfernungen für den Beamten
u berechnen

3“
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aben mehrere Gerichis= oder resp. Physikatsbeamte an einer Expedition
Theil genommen, so ist obige Gebühr für Fortkommen gleichheitlich auf deeselbe
zu verkheilen.

3.

Den vorersichtlichen Bestimmungen ist auch in Ansehung der noch nicht
liquidirten Zehrungs- und Transportkosten solcher Expeditionen nachzugehen, welche
vor Erlassung gegenwärtiger Verordnung stattgefunden haben.

Greiz, am 13. Januar 1863.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung das-.

Dr. Herrmann.

KR. v Geldern, Erispendor..



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

M. 4.
#

(Ausgegeben den 25. April 1863.)

6. Negicrungs-Verordnung,
die fernerweit sisicte Erstattung der beim Durchtransporte Aus-

gewicsener enistehenden Kosten

tewresse.
baut Regierungs= Verördnung vom 22. Drrembe 1853 hatten die durch

den Vertrag wegen lUebernahme von Uusgewiesenen d. d. Gotha, den 15. Juli

1851 ren Regierungen sich dahin geeinigt,h sie auf den ihnen vertragömäßig zustehenden Anspruch auf Vergü-
i der Hälfte der beim Durchtrausporte eines Ausgewiesenen von
einem Vereinsstaate nach einem dritten Vereinsstaate entstehenden Kosten
für die Zeitdauer vom 1. Januar 1859 bis 31. December 1862 gegen-
seitig verzichten wollten.

Das Königlich Preußische Ministerium der auêwirtigen Angelegenheiten
zu Berlin hat die vorläusige Verlängerung dieses Abkommens bis zum
cember 1863 beantragt und Furstliche Landeéregierung, — unter voraucgeset=

ter Juslmmung der übrigen Vereinsstaaten — hierzu ihr Eirnverständnißerklär
2°% wird zur Nachachtung der betheiligten Behörden andurch bekannt

gemacht.
Greiz, den 2. Februar 1863.

Fürstlich Neuß-Plauische Landesregierung das.
M. Kunze i. V.

N. v. Geldenn, Ciispindorf.
4



7. Bekanntmachung,

die mit der Königlich Hannoverschen Regierung getroffene Ueberein-
kunft wegen gegenseitiger Gleichstellung und Behandlung der beider-

seitigen Unterthanen in dem gesetzlichen Schutze der Waaren-
bezeichnungen

belreffend.

Von Fürstlicher Landesregierung alhier ist mit der Königlich Hannover=
schen Regierung eine Uebereinkunft gekroffen worden, wornach gegenseitig die bei-
derseitigen Unterthanen in dem gesetzlichen Schutze der Waarenbezeichnungen
einander gleichgestellt und behandelt werden sollen.

In Gemäßheit Nr. 3 der Landesherrlichen Verordnung vom 16. November
1854 (vergl. Stück 27, Nr. 72 der Gesetzsammlung vom Jahre 1854) finden
nunmehr die Bestimmungen derselben auch zum Schutze der Königlich Hannover:

schen Unterthanen im hiesigen Fürstenthume bis auf weiteres Anwendung-

Greiz, am 9. März 1363.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung daf.

Dr. Herimann.

N. v. Gelderm Erispemort.



8. Bekanutmachung,

die paßpolizeiliche Behandlung der Ausländer in Oesterreich
betreffend.

Nach einer auf diplomatischem Wege anher gelangten Mittheilung, ist von
der K. K. Regierung zu Wien Behufé der Verkehrserleichterung, die Aushebung
des Paßvisazwanges für alle zum deutschen Bunde gehörigen bänder für ange#
messen erachtet und demgemäß bereits Verfügung getroffen worden, daß könfesg.
auch die hiesigen Staatangehörigen mit den von den diesseitigen Behörden zur
Reise nach Oesterreich ordnungmäßig aucgestellten pässen, sowie diesen gläch-
kommenden Reisedocumenten (Arbeits. Wanderbücher) versehen, zum Eintritt in
die Oesterreichische Monarchie keines Bisum einer K. K. Mission oder Consulge-
behörde, selost im Falle der Berührung des Sitzes einer solchen, mehr bedörfen.

a nun dle von Seiten des Kaiserlichen Gouvernementok hierbei voraus-

gesehte gleiche Beguünstigung der Kaiserlichen Oesterreichischen Staatsangehoörigen
im hiesigen Lande zeither schon gewährt, die Verfügung der Kaiserlichen Regie-
rung somit aber als sofort in Kraft tretend anzusehen ist, so wird dies, unter
Begzugnahme auf Unsere beer. Bekannemachung vom 26. März 1857 (cf. No. IX.
[14] der Gesetsammlung von 1857) hlerdurch zuröffentlichen Kunde gebracht.

Greiz, am 20. März 1863.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesvegierung das.

Dr. Herrmann.

N. v. Geldern-Crispendorf l. V.



9. Landesregentschaftliche Verordnung,
die Annahme der neuen preußischen Pharmacopba für das

hiesige Land
betreffend.

Wi Caroline Amalie Elisabeth, verwittwete Fürstin Reuß,
älterer Linie, Gräfin und Herrin von Plauen, Herrin zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein, geborene Prinzessin zu
Hessen-Homburg, als Vormünderin Unseres vielgeliebten minder-
jährigen Sohnes, Heinrich des Zwei und Zwanzigsten älterer
Linie souveränen Fürsten Neuß, Grafen und Herrn von Plauen 2c.

und Landesregentin,
fügen hiermit zu wissen:

Nachdem im Verlage des Geheimen Oberhofbuchdrucker Decher zu Berlin
unter dem Titel Pharmacopöa Borussica, Editio septima, eine neue Aus-
gabe der preußischen Pharmacopög erschienen ist, so haben Wir auf Vortrag Un-
serer Landesregierung genehmigt, daß dieselbe vom 1. Juli d. J. ab den Aerz=
ten, Wundärzten, Apothekern, sowie den Behörden zur Richtschnur dienen soll,
und verordnen übrigens, unter Verweisung auf §. 13 der Apothekerordnung
vom 10. Juni 1859, hiermit Folgendes:

1) Die in derselben aufgeführten Arzneimittel sind in sämmtlichen Apotheken
jederzeit vorräthig zu halten.

2) Die Apotheker dürfen zwar wie bisher diejenigen chemischen und phar-
maceutischen Präparate, welche sie selbst zweckmäßig anzufertigen behin-
dert sind, aus anderen Apotheken, chemischen Fabriken oder Droguen-
handlungen entnehmen, sind aber für die Reinheit und Güte der ange-
kauften Präparate unbedingt verantwortlich.

3) Wenn ein Arzt oder Wundarzt von den in der beiliegenden Tabelle A.
aufgeführten Arzneimitteln zum innerlichen Gebrauch eine größere Dosis
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verordnet, als daselbst angegeben ist, so hat derselbe einer solchen Dosis
das Zeichen „71“ beizufügen. Haterdies unterlassen, so ist der Apo-
theker vorpslichtet, das Recept dem r#ner oder Wundarzie zurückzuschicken,
worauf derselbe entweder eine geringere Dosis zu verordnen oder das
Jeichen „“ beizufügen hat.

4) Die in der anliegenden Tabelle B. zusammengeseilen Arznei-mittel sind in abgeschlossenen Räumen nach den für die Aufbewahrung
der Gifte bestehenden medicinalpolizeilichen Bestimmungen zu verwahren.

Die in der Tabelle C. aufgeführten Arzneimittel sind in abge-
sonderten Räumen und gelrennt von den übrigen Arzneimitteln aufzu-
stellen.

) Hinsichtlich der Bestrafung etwaiger Zuwiderhandlungen gegen
vorstehende Anordnungen verbleibt es bei den Bestimmungen der Apo#
thekerordnung vom 1h. Juni1859

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen und Unser
größeres regentschaftliches Insiegel beifögen lassen.

Greiz, den 11. April 1863.

(L. S.) Carolinc.

Dr. Herrmann.



Tabula

Exhibens doses medicumentorum maximas pro adulto, ultra

Pro dosi.

Acidum urscpicosum .......

Ammomscusacupnco sulplsutuum ...

AqtsnAtli)k,tIr-Itirtstsssum-nimm
Arg-minntnilkicnmsusum....
Atropium sulphuricum

Auro-Natrium chlorallonm

Camiharides pulverataa-
Cuprum sulphuricum . ..

Cuprum sulphuricum, ducd pro cmetico, relrucin dosi
Extractum Aconiti.. . .

Extractum LHelladonnao

Extractum Colocyntbidl:
Extractum Digitalis. . ..

Extractum Ilellebor

Extractum IIyoscha ..

Extractum Obir ......
Extractum Seminis Stry. ehurnnquosum

Extraetum Seminis Sirychni apirituosum
Folia Belladonnac pulvoratn
Folin Digitalis pulvernt:
Folin II)08chumi pulvorarn
Fructus Colocynthidis pulverlilii ..
Gummi-resinn Gutti
IIerba Conii maculati bulserata
I0drargyrum bichloralum Corrosim .. .

Cra##i pa# duodecimn.
Grann duo.

Druchmu dimidia.

Granum dimidium.

Grani Pur duinqungesimn.

Gra##um unum.

Cranum unum.

Cru### duo.

Grana gquinderim.
Eralum dimidium.
Grunn duo.

Granum unum.

Grana trin.

Grann duo.

Grana (tin.

Grana duo.

Grana quatuor.

Grana quinquo.
Grann quinque.
Granu quinque.
Crann quinguc.
Grann auinue.
Cranum dimidium.



A.
duns medicus pro usu interno ne Pracscribat nisi addito signo?

Pro dic. Pro dosi. Pro die.

Cenni siars sea.
Grann gex.

Drachmne dunc.

Grann trin.

Grani bars vicesima

Aninin. 6

Grann trin.

Grann duninor.
Cirann s01.e

l

Gmaaclum

Gram-seyn

Gram-amt-

Grann duodecim.

Grana octo.

Grann diuindecim.
Gruns sex.

Grana duodecim.

Grana dualnor.
Grann duodeetum.

Grana duindeesm.
Grann riginti.
Grana guihdeeim.
Gra##a quindechm.
Grapa (rigiütk.
Grana duo.

Decigeumma unum.

Crammun duo.

Centigrammutu (rin.
Klilligrammn unnm.

Centigrummala ge##.

Centigrummata gex.

Deeigeammn unum.
Er#mmn unum.

Centrigrammata trin.
Deeigramma unum.

Centgrammatn sex.

Decigrammaln doo.
Deeigramma unum.

Decigrammata duo.
Heeigramuin unum.

Decigrammaln duo.
Cenligrammatn sex.

14"% Deeigrammatn
Deeigrammaln teia.

J.5Deeigrammain 1#
2.*Deeigrammain #r

Decigrammain trin.

Deeigrammats .*

Cemigrammath iria.

Alilligrummut quinquc. Centigrammn unum.

 DDecigrammnuta qunluor,
Gnula geptem.

Decigrammata duo.
Nlilligrumma#n quo.

Decigrammuin duo.

Decigrummuin oco.

6 rummn unum.

Decikran
Decigrammutn ex.

Deeigeiammala sex.

Gramma unom.

Gramma unum.

Gramma unum.

Grammn anum.

Grammata duo.

Decigramma unum.

Centigrammta viginti quntuor.
Deria####mmata quntnor.

Cemigrammatn duolerim.
Decigrammaln duntuor.

Derigrammata dunimor.

Deeigrammata quinque.

 dunlnor.

Cenutgrammaln viginli dontnor.



Pro dosi.

Hydrurgyrum biiolatum rubraum
II drargyrum iodatmm.
IIydrargyrum oxydulatum nitricumEcyttallientum .
ll)(1karg)mmoxztlulntummlncnmsiolutum
Kali argenicosum solutum

Krcosotum
Morphium hydrochleraium V
Oleum Croloni

Opium pulvernn
Phosphos
Plumbum accticum 7

Radix Belladonnac palrerau. ...
Radix Ilellehori .

Rhizoma Verati pilveratuin .
Stibio-Kali tartaricum

Strychnium nilricum.
Tinctura Aconiti.
Tincin Cantharilim

Tincturn Colocynthidis.
Tincturn lodi

Tinciurn Opii crocauiun

Tinciura Opii simplen
Tincturn Seminis Colchici

Tincturn Seminis Strychni
Tubern Aconiti pulverata
Verafriin .-

Vinum Seminis Cothiel. .-

Ancumclilokntum...-.-

Ancumsulpliuncum·
Zincum sulphuricum, quod pro6 emette, rennein don

Cranum cimicklum.
Granum unum.

Grani quadrans.
Crann duo.

Guttae duinque.
Cutin unn.

Grunum dimislium.
Granum unum.

Crana duo.

Graui qundrans.
Granum unum.

Grana tria.

Grann quinquc.
Grann quinque.
Grana duntuor.
Grani pars sextn.

Guline triginen.
Grunnderem.
Grann derem.

Grann duinque.
Grann decem.

Gruna decem.

Scropulus unus.
Granu decem.

Grana duo.

Grani purs decima.

Scrupulus unus,

Grani dundrans,
Granum unom.

Grana vigioli.



Pro die. Pro dosi. Pro die.

Grana duo.

Crunn 0##

Granum unum.

Grann ortio.

Gulne vigint!

Grann quinqur.
Grann sel.

Granum unum.

Crans czx.

Grana decem.

Grann viginti.
Gran viginti.
Grana sedecim.
GEranum dimidium.

Guline nonaginla.
Grann viginti.
Grann triginn.
Grana viginti.
Grann quadraginn.
Grunn cundraginte-
Serupuli qunluor.
Grana trigint.
Grana decem.

Granum dimidium.

Scrupuli quniuor.
Grann duo.

Grans Juatuor.

Cenligrasnmutn trin.
Centigramunin uox.

Derigrammn unum.

Gulne quinqdue.
Gulin unn.

Cemigrummuln krin.
Centigrammaln ex.

Decigrammu unum.

Centigrasmmain ses.

Decigrammutn duo.

Deeigrammaln trin.
Decigramwaka (in.
Decigrammnin duo.
Centigramma unum.

Gramma unum.

Decigrammatn sex.

Decigrammul uex.

Decigrammatn trin.
Derigrammatn upK#

Decigrammaln ves,

3 Decigrammuta duoerim.
Deoigrammatn nes.

1 Centigrammata duodecim.
Milligrammats ez.

4% Decigrammatn duodecim.
 lilliurummutn qoindecim.
n Centigrammnta sex.
 Decigrammala duodecim.

AMilligrammaln guindorim.

Milligrummain quindeckm.

Decigrammn unum.

Decigrewwols Ancuor.
Cemigrammata 8e°#M

Guttne viginti.
Culsog qunfnor.
Cenligrammaln duodecim.
Derigramunte trin.
Derigrammähla quntnor.
Cenligrammuta aez.

Deeigrammal# duntyor.
Heeigranmaln vex.

Dqoigrnmatn flch daniw.
Derigrammata Kluolerim.
Gramma unum.

Centrigrammatn trin.
Crammala trin.

Decrigrammuin duodeeim.
Deeigiammala dapndevigluli.

Deeigrammnt duolo#im.
Grummun duo.

Grammua duo.

Grummals quinque.
Grammaln duo.

Decigrammutn sex.

Centigrammata ktrin.
Grammuta qduinque.
Decigrammn unum.

Decigrammain trin.



Tabula B.

Mledicamenta exhibens vulgo vendchu vocat,

eunc locis Scclusis usserranda sunt.

Acidum arscnicosum.

Atropium sulpluricum.
IIydrargyrum amidlato-Dichloratum.
IIFdrargyrum PLichloratum corrosikum.
IIUdrargyrum Düciatlum rubrum.
IIydrargyrum iodatum
IIydrargyrum oxydatum rubrum.
IIydrargyrum oxydulatum nitricum erystallisatum.
IIydrargyrum oxydulatum nitricum solutum.
LKali arsenicosunm solutum.

Phosphorus.
Strychmium nitricum.
Veratrium.

Alia medicamenta in ollicinis liurmaceuticis OerCurrentia,
dune cnndem füre vim habent, Jnum tsine vencnn su-
Dra tlictt sunt, non minus üsdckem lucis scclusis secun-
dum legem de asscrvanidis vencnis latam servundau sunt.



Tabula C.

Medicamentu sistens n rcliquis separanda.

Acidum h#drochloratum.
Acichnn hy’drochloratum öruckum.
Acidum nitricum.
Acidum nitricum erudum.
Aciclum nitricum lumans.

Acichun sulphuricum.
Acickum sulphuricum erudum.
Ammniacum cuprico-zulphuricum.
Aqun Amy’g#lularum umarnrum.
Aqua l'hunbi.
Argentum nitriemm cum Kuli nitrico.
Argentum nitricum lusum.
Auro-Natrium ehloratum.
Cnntharicles.
Chlorotormium.
Guprum noectieum.
Cmmun aluminntum.
Cuprum sulphuricum.
lEuphorbium.l
)xt.1«u(-.k-nmA(-011jti.I(

l·tht«n(-t11111Ball-almoan-
chtnustum(1()lu(-,-ntl1i(1is.
bxtractum Digitalis.Extract Tigitalis,

Extrnctum Ciratiolnc.
Lxtractum Ilyoscyami.
Extractum Ipecucuanbnc.
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Extractum Mezerci spirituosum.
Extractum Opii.
Extractum - Strychni aquosum.

Polia Belladonnnc.

Folin Digitalis.
Folia Hyoscyami.
Folin Stramonii.
Fructus Colocyntlundis.
Gumnmni-resinn (jutti.
llerbn Conii muculati.
LHerba Gratiolue.
Hydrurgyrum chloratum mite.
Iodum.
Kali hydricum fusum.
LKali hydricum siceum.
Kali hydricum solutum.
Kalium iodatum.
Kreosotum.
Morphimm hy'drochloratum.
Natrum hydricum solutum.
Oleum Crotonis.
Oleum Sabinne.
Oleum Sinnpis.
Opium
Plumbum accticum.
Plumbum hydrico-uceticum solutum.
Plumbun hy’drico-Curbonicum.
Pluimbum oxydutum.
Pulwis Ipecnhcuunhac Cpiatus.
Radix Belladonnac.
Radix Ipecacuanhac.
Resina Jalapac.



Rhizoma Veratri.
Santoninum.
Semen OColchici.
Semon Strychni.
Spiritus Sinalis.
Stibio-Kali tarturicum.
Summitutes Sabinne.
Tincturn Aconiti.
Tinctura Cnuthurichun.
Tincturn Colocynthidis.
Tinctura Iodi.
Tinctura Ipecncuanhnc.
Tinetura Opii benzoiea.
Tincturn Opii crocnta.
Tincturn Obpü simplox.
Tincturn Seminis Colchici.
Tincturn Seminis Strychmi.
Tubern Aconiti.
Vinum Stibie-Kali tartarici.
Vunm Scminis OColoelicci.
Zincum uceticunn
Zincum cliloratum.
Zincum nulj#ehuricum.

Alia medicamenta in oflicinis pharmaceuticis ocourrentia,
tdunc cundem ferc vin hubent, duum medicaminna suprn.
cnumerata non minus a reliquis gepuranda et locis in
Tabuln C. commemcratis servanda sunt.
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10. Bekanntmachung,

die Einschärfung einiger Bestimmungen der mittelst Patents vom
8. März 1858 erlassenen Impfordnung

betressend. »

Auch in diesem Jahre wird das Publikum auf dieberannahende Imrfzeit
aufmerksam gemacht; besonders werden Geistliche, kehrer und Orterichter hier-
durch noch brsonders aufgefordert, auf genaue Einhaltuag der betreff
ordnung nach Kräften hinzuwirken, und wird hierbei ausdr#cklich in Erinnerung
gebracht, daß nach den Bestimmungen derselben

1) jedes Kind womoglich zwischen der ehuen und fünfundzwanzigsten Woche
des ersten Lebensjahres geimpft gperden so2) daß bei Aufnahmenzu Lehrlingen eder Ge sellen, bei dem Meistersprechen,
bei dem Aufgebet zur Trauung, bei Ausstellung ven Dienst= eder Wanderbüchern,
sowie bei der Konsirmation der Imrfschein vorgezeigt werden muß;

dass Widerspenstige und Solche, welche Andere durch lügenhafte Vor-
stellungen vom Impfen abzuhalten suchen oder ihre geimpften Kinder nicht zur
Ubimesung bringen, noch besondere Strafen zu herwirtigm haben;

4) daß zwar allen Aerzten die Befugniß zusieht, Individuen aus Bezirken
zu impfen, welche bestimmten Imfsfärzten zugewiesen sind, dieß aber nur auf
vorgengige von den Betheiligten ausgehende Aufforderung geschehen darf;

5) daß die Armuth der Eltern der Impflinge nur bei vorliegender Zahlungs-
unfähigkeit, mithin nur dann bezeugt werden darf, wenn die Betressenden ver-
mögenslos sind und deren Verdienst nur zur nothdürftigen Ernährung der Fa-

milie ausreicht.
Greiz, am 12. April 1863.

Fürstl. Reusz-Pl. Laudesregicrung daf.
Dr. Herrmann.

N. von Geldern, (rispindorf.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linic.

„W. 5.

(Ausgegeben den 9. Mai 1863.)

11. Gesetz,

die Erneuerung der hierländischen Cassenscheine
betreffend.

Wir Caroline Amalie Elisabeth, verwittw. Fürstin Neuß
älterer Linie, Gräfin und Herrin von Plauen, Herrin zu Greiz,
Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein, geborne Prinzessin zu
Hessen-Homburg, als Vormünderin Unseres vielgeliebten minder-
jährigen Sohnes, Heinrich des Zwei und Zwanzigsten älterer
Linie sonveränen Fürsten Reuß, Grafen und Herrn von Plauen 2c.

und Landesregentin,
fügen hiermit zu wissen:

Nachdem das Bedürfniß einer Erneuerung der zu Folge des Gesetes vom
15. Mai 1858 creirten Cassenanweisungen eingetreten und dieserhalb von Unserer
Landedregirrung mit den Standischen Deputirten verhandelt worden ist, so ver-
ordnen Wir auf Grund dieser Verhandlungen und der Ständischer Selts erklär-
ten Zustimmung hiermit, was folgt:

 .

Die dem vorangezogenen Geseh gemäß im Umlauf beffndlichen Cassenscheine
des Fürstenthums im Betrag von 130,000 Thir. sind sobald als thunlich aus
dem Verkehr zu ziehen und durch eine neue Auflage von gleichem Betrage zu ersetzen.

6
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Ueber die äußere Form und die Kennzeichen der neuen Cassenscheine hat
Unsere Landesregierung seiner Zeit das Nähere bekonnt zu machen.

. 2.

Die neuen Cassenscheine erhalten in allen Beziehungen dieselbe rechtliche Na-

tur und Geltung, wie die zeither im um auf besindlichen; insbesondere sinden
alle Bestimmungen des Gesehes vom 15. Mai 1858, der Verordnungen
vom 26. November 1858 unter II. und vom 10. Januar 18509 auf jene ganz
in gleicher Weise, wie auf die biöherigen Cassenscheine Anwendung.

. 3.
Die näheren Bestimmungen öber die Einziehung und insbesondere über die

definitive Präclusion der zeitherigen, sowie über die Ausgabe der neuen Cassen-
scheine bleiben dem Ermessen Unserer bandeoregierung überlassen und bestimmen
Wir hierbei nur Folgendes:

à) Den Besipern der im Umlauf besindlichen Cassenscheine ist mindestens
die in &amp;. 12 des Gesetzes vom 15. Mai 1858 vorgeschriebene sechomonatliche
Frist zu deren Einlösung oder Umtausch durch öffentliche Bekanntmachung einzu-
räumen, bevor die Entwerthung der eingerufenen Cassenscheine erfolgt.

5b) Zur Vernichtung der zurückgezogenen und werthlos gewordenen Cassen-
scheine sind, außer dem Ständischen Cemmissar einige unbescholtene Bürger als
Zeugen zuzuziehen und ist sowohl die Jeit der Vernichtung alc der Betrag öffent-
lich bekannt zu machen.

J##) Die Ausgabe der neuen Cassenscheine darf nur in dem Betrage erfolgen,
bis zu welchem bereits ältere Cassenscheine aus dem Verkehr gezogen sind, so daß
zu keinem Zeitpuncte mehr alo 130,000 Thaler an gültigen Cassenscheinen imS.rctpue n sich befinden.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und mit Unserem
Fürstlichen Jnsiegel bedrucken lassen.

Gegeben Greiz, den 22. April 1863.

L. 8.) Caroline.
Dr. Herrmann.



12. Negierungs·Verordnung,
das Verfahren rücksichtlich der Einziehung der Impfgebühren

betreffend.

Nachdem fur angemessen erachtet worden ist, für Beitreibung der nach 9. 16
der Impfordnung für das biesige Land vom 18. Mai 1858 (Gesetzsamml. Nr. 15
(26) v. Jahre 1858) zu entrichtenden Impfgebühren, ein abgekürztes Verfahren
einzuführen, so wird mit Höchster Genehmigung von Fürstlicher Landesregierung
bier Folgendes verordnet:

KC. 1.

Jeder Bezirksimpfarzt hat ein Verzeichniß der im Laufe eine Kalender-
Jahres fällig gewordenen, von zahlungspflichtigen Personen in Rest gelassenen
Impkgebühren bis Ende Februar des nächstfolgenden Jahres bei der betreffenden
Justizbehörde einzureichen.

G. 2.

Die Behörde hat wegen dieser Impfgebühren den Schuldnern noch eine
1 Atagige Zahlungofrist einzurdumen, nach deren Ablauf aber, falls inmittelst we-

der Bezahlung erfolgt, noch gegen die Richtigkeit des eingemahnten Betrags
eine Einwendung erhoben worden ist, unerwartet besonderer Antragstellung, die
Erccution ungesäumt vollstrecken zu lassen. Gegen den Forkgang des Ereculions-
verfahrens kann sich der Schuldner nur durch baare Zahlung des Restbetrags
oder Vorlegung bezüglicher Quittung oder Verzichlerklärung des Bezugsöberechtig-
ten schützen

Uebrigens unterliegen der Ererution auch solche Gegenstände, welcheder
Ehefrau des Schuldners gehören, wenn letztere die leibliche Mucter des Kindes
ist, für welches die Impfgebühr im Räckstande gelassen wurde.

5 3.

e Kosten für das Hilfsverfahren sind nach der ersten Klasse der demiboer den unbestimmten summarischen Proceß vom 24. December 1852
beigegebenen Toxe zu liquidiren und von dem Schuldner mit eißzuziehen.
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Auf diejenigen Impfgebührenreste, welche bereits vor Erlaß dieser Verord-
nung entskanden sind oder um deren Einhebung das Gericht nicht innerhalb der
#1 bestimmten Fristangegangen wird, leidet dieselbe reine Anwendung. Viel-

mehr bleibt die Einhebung solcher Neste, nach Besinden im Wege der biöher
üblich gewesenen Einklagung, lediglich dem Impfarzte überlassen.

Auch können die Ansprüche auf solche Forderungen an Impfgebührenrück=
ständen, gegen deren Richtigkeit im Laufe der vom Gericht bewilligten vierzehn-

kügisen Zahlungöfrilt Einwendungen erhoben werden, nur mittelst des im Gesetzeom 24. December 1852 ste geringfügige Rechtssachen vorgeschriebenen Ver-
prens weiter verfolgt werden

Greiz, den 28. April 1863.

Fürstl. Neuß-Pl. Landceregierung das.
Dr. Herrmann.

N. von Geldern-Criopendork.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

„W. 6.

(Ausgegeben den 30. Mal 1363.)

13. Bekanntmachung,

den zwischen Preußen und den Staaten des deutschen Zoll= und
Handelsvereins einer= und der Ottomanischen Pforte andererseits

abgeschlossenen Handelsvertrag
betreffend.

Nachdem zwischen Preußen und den übrigen Staaten des Zoll= und Handeld-
vereins einer: und der Ottomanischen Pforte anvererseito, unterm 20. März
1862 ein Handelsvertrag abgeschlossen und gegenseirig ratisicirt worden ist, so#
wird derselbe nachstehend zur öffenrlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, om 6. Mai 1863.

Fürstl. Renß-Pl. Laudesregierung daf.

Dr. Herrmann.

Schelbt.
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Handels-Vertrag zwischen Preußen und den übrigen Staaten des
deutschen Zoll- und Handels-Vereins einerseits und der Ottoma—

nischen Pforte andererseits.

Seine Majestät der König von Preußen, sowohl für Sich, als in Ver—
tretung der Ihrem Zoll- und Steuer-Systeme angeschlossenen souverainen Länder
und Landestheile, nämlich des Großherzogthums Luxemburg, der Großherzoglich
Mecklenburgischen Enklaven, Rossow, Netzeband und Schönberg, des Großher—
zoglich Oldenburgischen Fürstenthums Birkenfeld, der Herzogthümer Anhalt—
Dessau-Köthen und Anhalt-Bernburg, der Fürstenthümer Waldeck und Pyr-
mont, des Fürstenthums Lippe und des Landgräflich Hessischen Oberamts Mei-
senheim, als auch im Namen der übrigen Mitglieder des deutschen Zoll= und
Handels-Vereins, nämlich der Krone Bayern, der Krone Sachsen, der Krone
Hannover (zugleich in Vertretung des Fürstenthumo Lippe) und der Krone Würt-
temberg, des Großherzogthums Baden, des Kurfürstenthums Hessen, des Groß-
herzogth. Hessen, zugleich das Landgräfl. Hessische Amt Homburg vertretend,
der den Thüringischen Zoll= und Handels-Verein bildenden Staaten, namentlich
des Großherzogthums Sachsen, der Herzogthümer Sachsen-Meiningen, Sachsen-
Altenburg und Sachsen-Coburg und Gotha, der Fürstenthümer Schwarzburg=
Rudolstadt und Schwarzburg-Sonderöhausen, Reuß älterer und Reuß jüngerer
Linie, des Herzogthums Braunschweig, des Herzogthums Hldenoug, des Her-
zogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseité, un

Seine Kaiserliche Majestät der Sultan andererseits
von dem Wunsche beseelt, die Freundschafts-Handels= und Schifffahrts-Bezie-
hungen zwischen den Staaten des Zollvereins und der Hohen Pforte durch eine
besondere und zusätliche Acte von Steuern zu ordnen und zu befestigen, haben
zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der König von Preußen Allerhöchst Ihren Geschäftslräger
bei der Hohen Pforte, Legationsrath Johann Ludwig Guido v. Reh-
fues, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit der Schleife,
des Kaiserlich Türkischen Medjidie-Ordens dritter Klasse 2c.,

Seine Majestät der Sultan
Allerhöchst Ihren Minister der auswärtigen Angelegenheiten Seid Mo-
hamed.- Emir-Aali Pascha, Inhaber der Kaiserlich Türkischen Orden Os-
manie-Modjidie und des Verdienstes erster Klasse, Ritter des König-
lich Preußischen rothen Adler-Ordens erster Klasse 2c.,
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welche, nachdem sie sich ihre Vollmachten gegenseitig mitgetheilt und dieselben in
guter gehöriger Form gefunden haben, über die nachfolgenden Artikel überein-
gekommen sind.

Artikel I.

Alle Punkte der früher zwischen Preußen und der Hohen Pforte abgeschlos-
senen Handels-Verträge und namentlich alle Verabredungen des Freundschafté-
und Handels-Vertrages vom 22. März 1761 (alten Stylê) insoweit sich
solche nicht im Widerspruch mit der gegenwärtigen Uebereinkunft befinden, wer-
den aufrecht erhalten, für immer bestätigt und finden mit den daraus hervor-
gehenden Rechten und Pfllchten auch auf alle übrigen Staaten des deutschen
Handels= und Zollvereins Anwendung.

Die Unterthanen, die Erzeugnisse des Bodens und der Industrie, sowie die
Schiffe der Staaten des Zollvereins sollen von Rechtswegen in dem Ottomani-
schen Reiche die Ausübung und den Genuß aller der Vortheile, Privilegien und
Freiheiten haben, welche den Unterthanen, den Erzeugnissen des Bodens und der
Industrie und den Schiffen jeder andern meistbegünstigten Nation zugestanden
sind oder in der Folge zugestanden werden möchten.

Artikel II.

Die Unterthanen der Staaten des Zollvereines oder ihre Rechtsnachfolger
sollen in allen Theilen des Ottomanischen Reiches alle Gegenstände ohne Aus-
nahme, mögen es Erzeugnisse des Bodens oder der Industrie dieses Landes
sein, kaufen dürfen, sei es in der Absicht, damit Handel im Innern treiben
zu wollen oder selbige auszuführen.

Alle im Ottomanischen Reiche bestandenen Monopole, welche die Producte
des Ackerbaues oder irgend ein anderes Erzeugniß betrafen, sind und bleiben für
immer abgeschafft. Auch verzichtet die Hohe Pforte auf den Gebrauch der Tes-
keres, welche von den Ortöbehörden Behufs des Ankaufs dieser Waaren oder
des Transportes der gekauften von einem Ort zum andern erbeten worden sind.
Jeder Versuch, welcher von irgend einer Behörde gemacht werden sollte, um die
Unterthanen der Staaten des Zollvereins zu zwingen, sich mit dergleichen Er-
laubnißscheinen oder Teskeres zu versehen, soll als eine Verletzung der Verträge
angesehen werden, und die Hohe Pforte wird sofort mit Strenge alle Beamte,
welchen eine solche Verletzung zur Last fällt, bestrafen und sie wird die Unter-
thanen der Zollvereinöstaaten wegen der Verluste oder Beschwerungen, welche
dieselben erweitzlich erfahren haben, schadlos halten.

7“
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Artikel III.

Die Kaufleute der Staaten des Zollvereins oder ihre Rechtsnachfolger
welche irgend ein Erzeugniß des Bodens oder der Industrie der Türkei zu dem
Zwecke kaufen werden, um solcheb für den Verbrauch im Innern des Ottoma-
nischen Reiches wieder zu verkaufen, sollen bei dem Ankauf oder Verkauf die-
selben Abgaben zahlen, welche unter gleichen Umständen von der meistbegünstig-
ten Klasse der Ottomanischen Unterthanen oder Fremden, welche sich mit dem
Handel im Innern beschäftigen, entrichtet werden.

Artikel IV.

Jedes Erzeugniß des Bodens oder der Industrie der Türkei soll, wenn es
für die Ausfuhr gekauft ist, frei von jeder Art von Belastung und Abgabe durch
die Kaufleute der Staaten des Zollvereins oder durch ihre Rechtönachfolger
nach einem zur Verschiffung geeigneten Orte gebracht werden. Dort angekom-
men, soll es ein für allemal eine Abgabe von acht vom Hundert seines Wer-
thes entrichten, welche in jedem Jahre um eins vom Hundert ermäßigt wird,
bis sie auf den lediglich zur Deckung der allgemeinen Verwaltungs= und Auf-
sichtskosten bestimmten festen Betrag von eins vom Hundert vermindert ist.

Artikel, welche am Verschiffungsorte für die Ausfuhr gekauft sind, und die
Ausfuhrabgabe bereits entrichtet haben, dürfen in keinem Falle einer weiteren
Ausfuhrabgabe unterworfen werden, auch wenn sie aus einer Hand in die an-
dere übergegangen sind.

Artikel V.

Jedes Erzeugniß des Bodené oder der Industrie der Zollvereinsstaaten und
alle Waaren jedweder Ant, welche zu Lande oder zu Wasser durch Unterthanen
der Zollvereinostaaten eingeführt werden, sollen in allen Theilen des Octomani=
schen Reiches ohne irgend eine Auênahme gegen eine ein für alle Mal zu entrichtende
Abgabe von acht vom Hundert des Werthes zugelassen werden, welche nach dem
Werthe der Waaren am dandungeplatze berechnet wird, und, wenn die Ein-
fuhr zur See erfolgt, zur Zeit der Landung, wenn sie dagegen zu Lande erfolgt,
an der ersten Zollstelle zu zahlen ist.

Nach erfolgter Berichtigung der Abgabe von acht vom Hundert soll von
den genannten Waaren, mögen sie am Orte der Ankunft oder im Innern des
Landes verkauft werden, beinerlei weitere Abgabe weder von dem Verkäufer noch
von dem Käufer verlangt werden.

Werden solche Waaren nicht für den Verbrauch in der Türkei verkauft,
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sondern binnen eines Zeitraums von sechs Monaten wieder ausgeführt, so sollen
sie als Durchgangsgut betrachtet, und nach Maßgabe der Festsetzung im Artikel
VIII. behandelt worden. Die Zollverwaltung ist in einem solchen Falle ver-
pflichtet, dem Kaufmann, welcher ihr den Beweis führt, daß die Abgabe von
acht vom Hundert bezahlt worden, sofort den Unterschled zwischen dieser Eingangs=
Abgabe und der im Artikel VIII. erwähnten Durchgangsabgabe zurückzuerstatten.

Artikel VI.

Fremde, zur Einfuhr in die vereinigten Fürstenthümer der Moldau und
Wallachei und in das Fürsten thum Serbien bestimmte, durch die übrigen Theile
des Ottomanischen Reiches durchgehende Waaren sollen die Eingangs-Abgaben
nur bei ihrer Ankunft in den Fürstenthümern, und anderer Seits fremde, durch
die Fürstenthümer durchgehende, zur Einfuhr in andere Theile des Ottomanischen
Reiches bestimmte Waaren diese Abgabe nur bei der ersten, unter der unmittel-
baren Verwaltung der Hohen Pforte stehenden Zollstelle zu entrichten haben.

In gleicher Weise sollen die Erzeugnisse des Bodens und der Industrie der
Fürstenthümer, sowie diejenigen der übrigen Theile des Oltomanisches Reiches,
welche zur Ausfuhr bestimmt sind, die Ausgangs-Abgaben und zwar die erstern
an die Zollverwaltung der Fürstenthümer, die letzteren an die Ottomanischen
Staatskassen entrichten, so daß Eingange= und Ausgangs-Abgaben in jedem
Falle nur einmal verlangt werden können.

· Artikel VII.

Keine Abgabe irgend einer Art soll von den Erzeugnissen des Bodens oder
der Industrie der Zollvereinsstaaten, noch von den Unterthanen derselben gehörigen
und von dem Boden oder der Industrie eines andern fremden Landes stammenden
Waaren voraus erhoben werden, wenn diese beiden Gattungen von Waaren die
Meerengen der Dardanellen, des Bosporuê oder des Schwarzen Meeres passiren,
sei es, daß jene Waaren durch diese Meerengen auf denjenigen Schiffen passiren,
welche sie angebracht haben, oder daß sie auf andere Schiffe umgeladen, oder
daß sie, nachdem sie für die Ausfuhr verkauft worden, für eine bestimmte Zeit
an das Land gesetzt werden, um an Bord anderer Schiffe gebracht zu werden
und ihre Reise fortzusetzen. In diesem letzteren Falle sollen die Waaren in
Constantinopel in den Magazinen der Zollverwaltung, genannt „Transit-Maga-
zinen“, und an andern Orten, wo keine Niederlagen vorhanden sind, unter der
Aufsicht der Zollverwaltung niedergelegt werden.

Artikel VIII.

Da die Hohe Pforte den Wunsch hegt, die Durchfuhr zu Lande mittelst
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allmäliger Zugeständnisse zu erleichtern, ist man übereingekommen, daß der Zoll
von drei vom Hundert, der bisher von den Waaren erhoben wurde, welche in
die Türkei eingeführt werden, um nach andern Ländern gebracht zu werden, so-
fort auf zwei vom Hundert und am Ende von acht Jahren, von dem Tage des
Austausches der Ratificationen des gegenwärtigen Vertrags abgerechnet, auf eine
feste und endgültige Abgabe von eins vom Hundert ermäßigt werden soll.

Die Hohe Pforte behält sich gleichzeitig das Recht vor, durch ein besonderes
Reglement Anordnungen zur Verhinderung von Defraudationen zu treffen.

Artikel IX.

Die Unterthanen der Zollvereinsstaaten, welche mit Erzeugnissen des Bodens
oder der Industrie fremder, Länder Handel treiben, sollen dieselben Abgaben be-
zahlen, und dieselben Rechte, Privilegien und Freiheiten genießen, wie fremde
Unterthanen, welche mit Waaren ihres eigenen Landes handeln.

Artikel X.

Als eine Ausnahme von den Bestimmungen des Artikels V. wird festgesetzt,
daß Tabak in jeder Gestalt und Salz künftig nicht zu den Waaren gehören
sollen, welche die Unterthanen der Zollvereinsstaaten in die Türkei einzuführen
befugt sind. Folgeweise sollen die Unterthanen der Zollvereinsstaaten oder ihre
Rechtönachfolger, welche Tabak oder Salz für den Verbrauch in der Türkei kaufen
oder verkaufen, denselben Vorschriften unterworfen sein und dieselben Abgaben
zu bezahlen haben, wie die meistbegünstigten mit diesen beiden Gegenständen
Handel treibenden Ottomanischen Unterthanen. Alé Auögleichung für diese Be-
schränkung soll in Zukunft von den gedachten Waaren, wenn sie durch Unter-
thanen der Zollvereinsstaaten aus der Türkei ausgeführt werden, keinerlei Ab-
gaben erhoben werden; es müssen aber die auözuführenden Mengen an Tabak und
Salz von den Unterthanen der Zollvereinsstaaten oder ihren Rechtönachfolgern an-
gezeigt werden, welche, wie bisher, das Recht der Beaufsichtigung der Ausfuhr
dieser Erzeugnisse behält, ohne dafür jedoch irgend eine Vergütung, sei es für
Anschreibung oder aus irgend einem andern Grunde, verlangen zu können.

Artikel Xl.

Es dürfen ferner künftig weder Kanonen, noch andere Schußwaffen, noch
Pulver und sonstige Kriegs-Munition von den Unterthanen der Zollvereinsstaaten
in die Türkei eingeführt werden. Der Handel mit diesen Gegenständen unter-
liegt der unmittelbaren und speciellen Beaufsichtigung der Ottomanischer Regierung,
welcher das Recht vorbehalten bleibt, den Betrieb desselben zu regeln.
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Unter vorstehender Beschränkung sind jedoch Pistolen, Jagdflinten und andere
Lurus-Schußwaffen nicht begriffen.

Artikel XII.

Die von den Handelsschiffen der Zollvereinsstaaten bei ihrer Durchfuhr durch
die Dardanellen und durch den Bosporus nachgesuchten Fermans sollen ihnen
stets in der Weise behändigt werden, daß daraus so wenig Aufenthalt wie möglich
entsteht.

Artikel XIII.

Die Capitaine der den Staaten des Zollvereins gehörenden Handelsschiffe
welche für das Ottomanische Reich bestimmte Waaren an Bord haben, sind ver-
pflichtet, sofort nach ihrer Ankunft im Bestimmungöhafen der Zollverwaltung
desselben eine beglaubigte Abschrift ihres Manifestes zu übergeben.

Artikel XIV.

Waaren, welche mit Umgehung der Zölle eingeführt werden, sollen zum Vor-
heil des Ottomanischen Schahes confiscirt werden dürfen; es muß aber die Defrau-
tation gehörig und nach den gesetzlichen Regeln bewiesen sein, und über den Her-
gang ein Protokoll aufgenommen und unverzüglich der consularischen Behörde
des fremden Unterthanen, dessen Waaren confiscirt worden, mitgetheilt werden.

Artikel XV. «

Es versteht sich, daß die Regierungen der zum Zollverein gehörigen Staaten
nicht beabsichtigen, durch irgend einen Artikel des gegenwärtigen Vertrages, sich
etwas Anderes, als was aus dem natürlichen und bestimmten Sinn der gewählten
Ausdrücke folgt, zu bedingen, oder in irgend einer Weise die Regierung Seiner
Kaiserlichen Majestät des Sultans in der Ausübung Ihrer Rechte der innern
Verwaltung zu beschränken, insoweit als diese Rechte nicht die Verabredungen
der alten Verträge oder die durch die gegenwärtige Uebereinkunft den Unterthanen
der Staaten des Zollvereins und ihrem Eigenthum bewilligten Privilegien offenbar
verletzen würden.

Artikel XVI.

Die Dauer dieses Vertrags, welcher nach erfolgter Ratification an die Stelle
des Handels-Vertrages vom 10/22. October 1840 tritt, ist auf acht und zwanzig
Jahre festgesetzt. Jeder der contrahirenden Staaten behält sich das Recht vor,
am Ende des vierzehnten und des ein und zwanzigsten Jahres diejenigen Ab-



— 4 —

##nderungen in Vorschlag zo bringen, welche die Erfahrung als nütlich erwiesen
haben möchte.

ie in der gegenwärtigen llebereinkunft getroffenen Verabredungen sollen
in allen Theilen des Ottomanischen Relches, das heißt, in den in Europa und
Asien belegenen Besitzungen Seiner Kalserl. Majestät den Sultans, in Egypten
und in den übrigen, der Hohen Pforte gehörigen Theilen von Afrika, sowie in

Serbien und du vereinigten Fürstenthümern der Moldau und Wallachei in Aus:
führung komm

Die 2 contrahirenden Theile sind übereingekommen, Commissarien zu
ernennen, um den Tarif, der nach dem gegenwärtigen Vertrage für die von den
Unterlhanen der Zollvereinsstaaten in das Oktomanische Reich einzuführenden
Erzeugnisse desg Bodens und der Industrie dieser Staaten, wie für die von den
Unterthanen der Zollvereinsslaaalen oder ihren Rechtönachfolgern zur Ausfuhr ge
kausten Erzeugnisse des Bodens und der Industrie der Türkei zu erhebenden Ab-
gaben festzusegen. Der auf diese Weise festgestellte neue Tarif soll sieben Jnhre
hindurch, vom Austausche der Ratistcaltion ab, in Kraft bleiben. Jeder der
Hohrn contcahirenden Theile soll das Recht haben, ein Jahr vor dem Ablauf
dieses Zeitraums auf eine Revision des Tarif's anzutragen. Wird von dieser
Befugoiß zu gedachtem Zeiltpunkte von keiner Seite Gebrauch gemacht, so soll
der Farif ferner auf sieben andere Jahre in gesehlicher Krafe bleiben, von dem
Jage an gerechnet, wo die ersten sieben Jahre abgelaufen sind, und eben dasselbe
soll am Ende jeder folgenden Periode von sieben Jahren stattfinden.

Artikel XVII.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratlficirt und die Ratisicationen sollen binneh
zwel Monaten, oder wenn es sein kann früher, zu Constantinopel ausgetauscht
werden.

Geschehen zu Constantinopel am 20. März 1862.

(gez.) Rehfues. (gLez.) Aali.
(1. 8.) (L. S.)



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

W. 7.
—

(Ausgegeben den 13. Juni 1803.)

14. Bekanntmachung,

die Patentertheilung auf die von dem Ingenieur Joseph Fried=
läuder aus Berlin erfundene Maschine zum Brechen, Schwingen,
Vorbereiten und Verfeinern von Flachs, Hanf, Jute und anderer

faseriger Substanzen
betreffend.

Dem Ingenieur Joseph Friedländer aus Berlin, d. 3. zu White Abbe)
in England, ist auf diesfallo geschehenes Ansuchen des Kaufmanns J. H. H.Prillwitz in Berlin, ein Patent auf eine von dem Etrsteren erfundene Maschine
zum Brechen, Schwingen, Vorberelten und Verfeinern von Flacho, Hank, Jute
und anderer faseriger Substanzen, auf die Dauer von fünf aufeinanderfolgenden
Jahren, für den Umfang des hiesigen Förstenthums mit der Wirkung ertheilt
worden, daß Niemand ohne vorher erlangte Zustimmung des Patentinhabers,
dgl. Maschinen herzustellen, zu verkaufen und zu benutzen befugt sein soll.

Auch ist bei Verleihung dieses Privilegiums die Neuheit und Eigenthüm-
lichkeit der Ersindung im Sinne der unter den Zollvereinsregierungen wegen

Ertheilung von Ecfindungöpatenten getroffenen Uebereinkunft, ausdrücklich vor-
ausgee wordeSolches arnd hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht.

Greiz, den 29. April 1863.

Fürstl. Reuß-Pl. Landesregierung das.
Dr. Herrmann. este
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15. Bekanntmachung,

den zwischen Preussen und den Staaten des deutschen Zoll= und
andelsvereins, ingleichen den Großherzogthümern Meckleuburg-
chwerin und Mecklenburg-Strelitz, sowie den Hansestädten Lübeck,

Bremen und Hamburg einer= und China andererseits abgeschlossenen
Freundschafts-, Haudels= und Schifffahrts-Bertrag

betreffend.

Nachdem zwischen Preußen und den übrigen Staaten des deutschen Zoll-
und Handelsvereins, ingleichen den Großherzogthümern Mecklenburg-Schwetin
und Mecklenburg-Serelit, sowie den Hansestädten Lübeck, Bremen und Hamburg
einer= und China andererseits zu Tient-sin unterm 2. Septbr. 1861 ein Freund-
schafts-, Handels= und Schifffahrtsvertrag abgeschlossen und gegenseitig ratisicir!
worden ist, so wird derselbe nebst den Separatartikeln nachstehend mit dem Be-
merken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, doß der dem Vertrag beigefügte Zoll-
tarif in Fürstlicher Regierungskanzlei zur Einsichtnahme bereit gehalten wird.

Greiz, den 11. Mai 1863.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung dafs.

Dr. Herrmann.

N. v. Geldern- eriypecburk.



Freundschafts-,
Handels- und Schifffahrts-Vertrag

wischen

den Staaten des Deutschen Zoll= und Handelsvereins, den Groß-
herzogthümern Mecklenburg-Schwerin und Meckleuburg-Strelitz,
sowie den Hausestädten Lübeck, Bremen und Hamburg einerseits,

und

China andererseits.

Seine Majestät

der König von Preußen,

sowohl für Sich, als auch im Namen der übrigen Mitglieder des Deutschen
Zoll= und Handus-Vereins, nämlich:

der Krone Baiern, der Krone Sachsen, der Krone Hannover, der Krone Würk-
temberg, des Großherzogthums Baden, des Kurfürstenkhums Hessen, des
GroßherzogthumsHessen, des Herzogthums Braunschweig, des Großheczog=
thums Oldenburg, des Grohherzogthums Luxemburg, des Großhetzogthums

8 2
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Sachsen, der Herzogthümer Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg und
Sachsen-Koburg und Gotha, des Herzogthums Nassau, der Fürstenthümer
Waldeck und Pyrmont, der Herzogthümer Anhalt-Dessau-Kölhen und An-
halt-Bernburg, des Fürstenthums Lippe, der Fürstenthämer Schwarzburg=
Rudolstadt und Schwarzburg-Sonderhausen, Reuß älterer und Reuß
jüngerer Linie, der freien Stadt Frankfurt, des bandgräflich Hessischen
Oberamts Meisenheim und Amces Homburg, sowie:

die Großherzogthümet Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Stre-
lib, und die Senate der Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg

einerseils und

Seine Majestät

der Kaiser von China

andererselts:
von dem aufrichtigen Wunsche beseelt, freundschaftliche Beziehungen zwischen den
vorgedachten Staaten und China zu begründen, haben beschlossen, solche durch
einen gegenseitig vortheilhaften und den Unterthanen der Hohen vertragenden
Mächte nöhlichen Freundschafts= und Handels-Vertrag zu befestigen. Zu dem
Ende haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der König von Preuhen

den Kammerherrn Friedrich Albrecht Grafen zu Eulenburg, Allerhöchst-
ihren Außerordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten Minister, Rit-
ter des Rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit der Schleife, Ritter
des Johanniter-Ordens u. s. w.

und

Seine Majestät der Kalser von China

Tschong-luen, assistirendes Mitglied des Ministeriums der Auswärtigen An-
gelegenheiten in Peking, General= Direktor der öffentlichen Vorräthe, und

holftich Kemnsaniue,
Tschongehu, Unter-Stoars-Sekretair, Oberaufseher der drei Häfen desNordens und gspebrncena aiserlichen Kommissarius,
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welche, nachdem sie ihre Vollmachten sich mitgetheilt, und solche in guter und
gehöriger Form befunden haben, öber nachstehende Artikel übereingekommen ind:

Artikel 1.

Zwischen den contrahirenden Staaten soll dauernder Friede und unwandel-
bare Freundschaft bestehen. Die Unterthanen derselben sollen in den beiderseitigen
Stoaten vollen Schutz für Person und Eigenthum genießen.

rtikel 2.

Seine Majestst der König von Preußen kann, wenn er es für gutc befin-
dek, einen diplomatischen Agenten bei dem Hofe von Peking accceditiren, und
Seine Moajestät der Kaiser von China kann in gleicher Weise, wenn er es für
hut befindel, einen diplomatischen Agenten für den Hof von Berlin ernennen.

Dem von Seiner Majestät dem Könige von Preußen ernannten diplomatl-
schen Agenten soll gestattet sein, auch die Verkretung der anderen contrahirenden
Deutschen Staaten zu übernehmen, welchen vertragsmäßig das Recht, sich durch
eigene diplomatische Agenten beim Hofe von Peking vertreten zu lassen, nicht
zusteht.

Seine Majestät der Koiser von China willigt ein, daß der von Seiner
Mojestät dem Könige von Preußen ernannte diplomatische Agent, mit seiner Fa-
milie und seinem Haushalt, dauernd in der Hauptskadt wohnen, oder dieselbe
gelegentlich besuchen darf, je nach der Wahl der Preußischen Regierung.

Artikel 3.

Die diplomatischen Agenten Preußens und China's sollen gegenseitig am
Orte ihres Aufenthalts die Vorrechte und Freiheiten genießen, welche das Völ-
kerrecht ihnen gewährt. Ihre Person, ihre Familie, ihr Haus und ihre Corre-
spondenz sollen unverleblich sein. Sie sollen in der Wahl und Anstellung ihrer
Beamten, Couriere, Dollmetscher, Diener u. s. w. nicht beschränkt werden.

Arten von Kosten, welche die diplomatischen Missionen verursachen,
werden von ihren respectiven Regierungen getragen werden.
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Dle Chinesischen Behbrden werden Alles thun, um dem Preußischen dlplo-
matischen Agenten, wenn er nach der Hauptstadt kommt, um daselbst seinen
Wohnsitz aufzuschlagen, beim Miethen eines passenden Hauses und sonstiger
Räumlichkeiten behülflich zu sein.

Artikel 4.

Die contrahirenden Deutschen Staaken sollen das Recht habden, einen Ge-
neral-Consul und für jeden offenen Hafen oder jede dergleichen Stadt in China,
fur welche ihre Handelsinteressen es erheischen, einen Consul, Vice-Consul oder
Consular-Agenten zu ernennen.

Diese Beamten sollen mit der gebührenden Achtung von den Chinesischen
Behorden behandelt werden und dieselben Prwilegien und Vorrechte genießen,
wie die Consularbeamten der meistbegünstigten Nalion.

Falle der Abwesenheit eines Deutschen Consular-Beamten sollen die
Unterthanen der contrahirenden Deutschen Staaten die Befugniß haben, sich an
den Consul einer befreundeten Macht, oder im Nothfalle auch an den Zolldirek=
tor zu wenden, welcher es sich angelegen lassen sein soll, denselben die Vortheile
dieses Vertrages zu sichern.

Artike! 5.

Alle dienstlichen, von dem diplomatischen Agenten Seiner Majestät des
Königs von Preußen oder den Consular-Beamten der contrahirenden Deutschen
Staaten, an die Chinesischen Behörden gerichteten Mittheilungen sollen Deutsch
geschrieben werden. Bis auf Weitere sollen sse von einer Chinesischen Ueber-
setzung begleitet sein, * unter der gegenseitigen Uebereinkunft, daß im Falle
eine Verschiedenheit in der Bedeutung des Deutschen und Chinesischen Textes
vorkommen sollte, die Deutschen Regierungen den im Deutschen Tert aucge-
drückten Sinn als den richtigen ansehen werden.

Desgleichen sollen die amtlichen Mittheilungen Chinesischer Behörden an
den Gesandten Preußens oder die Consuln der contrahirenden Deutschen Staaten
Chinesisch geschrieben werden, und wird dieser Tert für die Chinesischen Behörden
als der richtige gelten. Man ist übereingekommen, daß die Uebersetzungen niemals
als beweisend angesehen werden sollen.
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Was den gegenwärtigen Vertrag anbetrifft, so wird derselbe, um sede spä-
terr Discussion zu vermeiden, und mit Rücksicht darauf, daß die Französische
Sprache unter allen Diplomaten Europa's bekannt ist, in Deutscher, Chinestscher
und Französischer Sprache ausgefertigt werden. Alle diese Auofertigungen haben
denselben Siunn und dieselbe Bedeutung, aber der Französische Tert wird als der
Urtert des Vertrages angesehen werden, dergestalt, daß wenn eine verschiedene
Auslegung des Deutschen und Chinesischen Verkrages irgendwo startfinden sollte,
die Französische Auskertigung enrscheidend sein soll.

Artikel 6.

In den Häfen und Städten: Canton, Swalau (Tschau-Tschau), Amoi,
Futschau, Ningpo, Schanghai, Tongtschau, Tientsin, Niutschwang, Tschin-Kiang,
Kiu-Kiang, Hangkau, ferner Kiongtschau auf der Insel Hainan und Tai-wan und
Tamesus auf der Insel Formosa —ist es den Unterthanen der contrahirenden Deutschen
Staaten erlaubt, sich mit ihren Familien niederzulassen, frei zu bewegen, und
Handel oder Industrie zu treiben. Sie können zwischen denselben nach Belieben
mit ihren Fahrzeugen und Waaren hin= und herfahren, daselbst Häuser kaufen,
miethen oder vermiethen, Lond pachten oder verpachten, und Kirchen, Kirchhöfe
und Hospitäler anlegen.

Artikel 7.

Handelsschiffe eines der contrahirenden Deutschen Staaten sind nicht berech-
tigt nach anderen Häfen zu fahren, alo solchen, die in diesem Vertrage für offen
erklärt worden sind. Sie sollen nicht gesetzwidrig andere Häfen anlaufen, oder
heimlichen Handel längé der Küste treiben. Schiffe, welche in Zuwiderhandlung
gegen diese Bestimmung betroffen werden, sollen mit ihrer Ladung der Confiscation
durch die Chinesische Regierung unterliegen.

Artikel 8.

Unterthanen der Deutschen contrahirenden Staaten können auf eine Entfer-
nung von hundert (100) 1i und auf einen Zeitraum von nicht mehr als fünf(5)
Tagen in die Nachbarschast der dem Handel offenen Häfen Ausflüge machen.
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Dlejenigen, welche sich in das Innere des Landes zu begeben wünschen,
müssen mit Pässen versehen seln, die von den diplomatischen= oder Consular-Be-
hörden ausgestellt und von der Chinesischen Lokal-Behörde visirt sind. Diese
Pässe müssen auf Verlangen vorgezeigt werden.

Wenn Reisende oder Kaufleute, welche einem der contrahirenden Deutschen Staa-
ten angehören, ihre Pässe verlieren sollten, so soll eu den Chinesischen Behörden
freistehen, dieselben zurückzuhalten, bis sie sich neue Pässe haben verschaffen kön-
nen, oder sie auf das nächste Consulat führen zu lassen, ohne sie jedoch schlecht
zu behandeln oder zu gestatten, daß sie schlecht behandelt werden.

Dabei ist wohl verstonden, daß nach denjenigen Orten, welche von den
Rebellen besetzt find, nicht eher Pässe ausgestellt werden sollen, als bis in den-
selben der Frlede wieder hergestelltist.

Artikel 9.

Es soll den Unterthanen der contrahirenden Deutschen Staaten gestattet
sein, Compradors, Dollmetscher, Schreiber, Arbeiter, Schiffsleute und Diener aus
allen Theilen China's gegeneine entsprechende, durch Uebereinkunft beider Theile festzu-
stellende Vergütigung, in Dienst zu nehmen, und ebenso Boote zum Personen-
oder Waaren-Transport zu miethen. Dedgleichen soll es ihnen erlaubt sein, von
Chinesen die Sprache oder Dialekte des Landes zu lernen, oder sie in fremden
Sxrachen zu unterrichten. Dem Verkaufe von Deutschen und dem Ankaufe von
Chinesischen Büchern soll kein Hinderniß in den Weg gelegt werden.

Artikel 10.

Die Bekenner und Lehrer der christlichen Religion sollen in China volle
Sicherheit für ihre Personen, ihr Eigenthum und die Ausübung ihrer Religlons-
Gebräuche genießen.

Artikel 11.

Wenn ein Schiff eines der Deutschen contrahirenden Staaten in den Ge-
wässern eines dem Handel eröffneten Hafens anlangt, soll es ihm flreistehen,



einen Lootsen noch seiner Wahl anzunehmen, um sich in den Hafen führen zu
lassen. Ebenso soll eb, wenn ee alle geseblichen Gebühren und Abgaben enerlchter
hat und zur Abreise fertig ist, sich einen Lootsen wählen können, um es aus dem
Hafen hinauszuführen.

Artikel 12.

Sobald ein Kauffahrteischif, welche# einem der Deulschen contrahirenden
Staalen angehört, in einen Hafen eingrlaufen ust, soll der Zoll-Inspektor, wenn
er eß für gut besindel, einen oder mehrere Zoll-Beamte abordnen, um das Schiff
zu überwachen und darauf zu sehen, daß keine Waaren geschmuggelt werden.
Diese Beamten können nach ihrem Belieben, in ihrem eigenen Boote bleiben,
oder sich an Bord des Schiffes aufhalten

Die Kosten ihrer Besoldung, ihrer Nahrung und ihres Unterhaltes fallen
der Chinesischen Zoll-Behörde zur Last, und sie dürfen keine Entschädigung oder
Belohnung irgend einer Art, weder von den Schiffskapitainc, noch von den
Consignatairen verlangen. Jede Zuwiderhandlung gegen diese Vorschrift sol.
eine dem Betrage der Erpressung angemessene Strafe nach sich ziehen, und dieser
Betrag soll vollständig zurückerstattet werden.

Artikel 13.

Innerhalb vierundzwanzig (24) Stunden nach der Ankunft des Schiffes
soll der Kapitain, wenn er nicht gesetzliche Hinderungs-Ursachen hat, oder statt
seiner der Supercargo oder der Consignatair sich auf das Consulat begeben und
daselbst seine Schiffopapiere und eine Abschrift dee Manifestes niederlegen.

Innerhalb der folgenden vierundzwanzig (24) Stunden wird der Consul
dem Zoll-Inspektor eine Note übersenden, aus welcher der Name des Schiffs,
die Bemannung, der Tonnengehalt und die Beschaffenheit der Ladung desselben
hervorgeht.

Wenn durch Schuld des Kapitains dieser Vorschrift binnen achtundvlerzlg
(48) Stunden nicht nachgekommen ist, so soll derselbe einer Strafe von fünfzig
(50) Piaster für jeden Tag Verzögerung unterliegen: der Totalbetrag der Strafe
soll jedoch zweihundert (200) Piaster nicht übersteigen.
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Gleich nach Empfang der erwähnten Note wird der Zoll. Inspektor einen
Erlaubnißschein zum Oeffnen des Schiffsraumes ertheilen.

Sollte der Kapitain zu dieser Oeffnung schreiten und mit dem Ausloden,
beginnen, bevor er die Erlaubniß dazu erhalten hat, so soll er zu einer Geld-
strase bis zum Betrage von funfhundert (500) Piaster verurtheilt werden kön-
nen, und die auögeladenen Waaren sollen consiscirt werden können.

Artikel 14.

So oft ein Kaufmann, welcher einem der contrahirenden Deutschen Slaaten
angehört, Waaren zu landen oder zu verschiffen hat, soll er die Erlaubniß dazn
bei dem Zoll-Inspektor nachsuchen. Waaren, welche ohne eine solche Erlaubniß
gelandet oder verschifft werden, unterliegen der Consiöcation.

Artikel 15.

Die Unterthanen der contrahirenden Deutschen Staaten sollen ven allen
Waaren, welche sie in die dem fremden Hondel geöffneten Häfen ein: oder aus
denselben ausföhren, diejenigen Zölle bezahlen, welche in dem dem gegenwärtigen
Vertrage beigefügten Tarife verzeichnet sind: aber in keinem Falle soll man von
ihnen mehr oder andere Abgaben verlangen, alo jetzt oder in Zukunft von den
Unterthanen der meistbegünstigten Nation verlangt werden.

Die dem gegenwärtigen Vertrage beigefügten Handelöbestimmungen sollen
als integrirender Theil dieses Vertrages und dröhalb als bindend für die Hohen
contrahirenden Theile angesehen werden.

Artikel 16.

Was die Arklkel anbetrifft, welche nach dem Tarif einer Abgabe all valo-
rrem unterliegen, so soll, wenn der Deutsche Kaufmann mit dem Chinesischen
Beamten sich über den Werth nicht einigen kann, jede Partei zwei oder drei
Kaufleute zuziehen, welche die Waare unkersuchen sollen. Der höchste Preis, zu
welchem einer dieser Kaufleute sie zu kaufen Willen wär, soll alo der Werth
derselben angenommen werden.
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Artikel 17.

Die 7 werden nach dem Netto-Gewicht erhoben werden, es wird also“
die Tara in Abzug kommen. Wenn der Deutsche Kaufmamn sich mit dem Ghi-
nesischen Voamten über die Bestimmung der Tara nicht einigen kann, so soll jede

Partei eine gewisse Anzabl von Ksten und Ballen unter den Kolli, welcheGegenstand des Streites sind, wählen. Diese werden erst im Ganzen gewogen,
und dann wird die Tara festgestent. Die Durchschnitts-Tara der so gewogenen
Kolli soll als Tara für alle übrigen gelten.

Artikel 18.

Wenn sich im Laufe der Verisikation über andere Dunkte ein, Streit er-
hebl, der nicht sofert geschlichtet wetden kann, so soll der Deutsche Kaufmann
die Vermittelung des Consular-Beamten in Anspruch nehmen können. Dieser
wird den Gegenstand der Meinungöverschiedenhrit sofort zur Kenntniß des Zoll-
Inspektor# bringen, und beide werden sich bemühen, eine Auogleichung herbeizu-
fuhren. Das Ansuchen an den Consul muß aber binnen vierundzwanzig (24)
Stunden geschehen, sonst wird demselben keine weilere Folge gegeben werden.

So lange der Streil nicht entschieden ist, wird der Zoll-Inspektor den
Gegenstand desselben nicht buchen, um auf diese Weise der gründlichen Unter-
suchung und Schlichlung der Angelegenheit nicht vorzugreifen.

Artikel 19.

Für alle eingeführten Waaren, welche eine Beschädigung erlitten haben soll-
len, wird eine der Beschädigung angemessene Zoll-Ermäßigung eintreten. Diese
Ermäßigung wird der Billigkeit gemäß normirt werden; erheben sich aber Strei-
ligkeiten, so sollen dieselben auf dieselbe Weise zum Ende geführt werden, als
solcheo in Artikel 16 für die mit einer all-valorem-Abgabe belastelen Waaren
vorgeschrieben ist.

Artikel 20.

Jedes in einem Chinesischen Hafen eingelaufene Schisf eines der contrahi-
renden Deutschen Staaten kann, wenn der Schiffsraum noch nicht gesffnet ist,
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binnen achtundvierzig (48) Stunden nach seiner Ankunft denselben verlassen und
sich in einen anderen Hasen begeben, ohne Tonnengelder oder Zölle zu bezahlen
oder der Entrichtung W einer andern Abgabe zu unterliegen. Nach Ablauf
der achtundvierzig (48) Stunden müssen die Tonnengelder entrichtel werden.

Artikel 21.

Die Eingangs-Zölle sind beim Landen der Güter und die Aucgango-Zölle
beim Verschiffen derselben sällig. Wenn die Tonnengelder und Zolle, welche vom
Schiffe und der Ladung zu zahlen sind, vollständig berichtigt sind, soll der Zoll-
Inspector eine' General-Quittung darüber ausstellen, auf deren Vorzeigung der
Consulor-Beamte dem Kapitain seine Schiffopapiere zurückgeben und ihm erlauben
wird, unter Segel zu gehen.

Ariike! 22.

Der Zoll.Inspektor wird ein oder mehrere Banquier-Häuser namhaft machen,
welche ermächtigt sein sollen, die zu zahlenden Abgaben fur Rechnung des Staates
in Empfang zu nehmen. Die von diesen Banquier-Häusern auogestellten Quit-
tungen sollen so angesehen werden, als seien sie von der Chinesischen Regierung
selbst ausgestelll. Die Zahlungen können in Barren oder in fremden Munzen
geleistel werden, deren Verhältniß zum Sanissie-Silber nach den jedeomaligen
Umständen durch Vereinbarung zwischen den Deutschen Consular--Bramten und
dem Zoll-Inspektor festgestellt werden soll.

Artikel 23.

Kaufkahrteischiffe der contrahirenden Deutschen Staaten von mehr als hun-
der(fünfzig (150) Tonnen sellen vier (4) Mehsi pro Tonne, und Schiffe von
hundbertfünfzig (150) Tonnen oder weniger, ein (1) Mehß pro Tonne des aus
dem Meßbriefe ersichtlichen Tonnengehaltes als Tonnengelder zahlen.

Ueber die erfolgte Zahlung der Tonnengelder soll der Zoll-Inspektor dem
Kapstain oder Consignatair eine Bescheinigung ertheilen, auf deren Vorzeigung
bei den Zoll-Behörden anderer Chinesischen Hasen, in welche der Kapitain einzu-
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laufen für gut befinden sollte, binnen vier (4) Monaten vom Datum der in
Artikel 21 eiwähnten General: Oniktung keine abermaligen Tonnengelder mehr
verlangt werden sollen.

Keine Tonnengelder sollen zu entrichten sein von Fahrzeugen, welche Unter-
thanen der contrahirenden Deutschen Staaten zum Tranöport von Passagieren,
Gepäck, Briefen, Lebensmitteln oder solchen Artikeln verwenden, welche keinem

Zolle r- Führen solche Fahrzeuge gleichzeitig auch zollpflichtige Waaren
mit sich, so sollen sie in die Kategorte der Schisse unter hundertfünfzig (150)
Tonnen Gehalt gerechnet werden und ein Tonnengeld von ein (1) Mehß pro
Tonne entrichten.

Artikel 24.

Solche Waaren, von denen in einem Chinesischen Hafen die tarifmäßigen
Zölle entrichtet worden sind, sollen in das Innere des Landes transportirt werden

rnn Aie irgend einer andern Abgabr, alo der Transit-Abgabe zu unterliegen.Diese soll nach den gegenwärtig geltenden Säten erhoben und in Zukunft nicht
rrhahel ennnan Dasselbe gilt von Waaren, die au# dem Innern des Landes
nach einem Hafen transportict werden.

Von Erzeugnissen, welche aus dem Inlande nach rinem Hafen, oder von
Einfuhren, welche aus ceinem Hafen nach dem Inlande gesuhrt werden, können
sämmtliche darauf haftende Transit-Abgaben auf einmal entrichtet werden.

Wenn Chinesische Beamte, dem Inhalte dieses Artikelo zuwider, ungesetzliche
oder hohere, alo die geseblichen Abgaben erheben sollten, so sollen sie nach den
Chinesischen Gesetzen bestraft werden.

Artikel 25.

Wenn der Kapitain eines Schiffes, welches einem der contrahirenden Deut=
schen Staaten angehörk, und welcheo in einen Chinesischen Hafen eingelaufen ist,
daselbst nur einen Theil der badung zu löschen wünscht, so soll er auch nur für
diesen Theil zur Zoll-Entrichtung verbunden sein. Den Rest der Ladung kann
er nach einem andern Hafen führen, und daselbst verzollen und verkaufen.
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Artikel 26.

Wenn Handeltreibende eines der contrahtrenden Deutschen Staaten Waaren,
welche sie in einen Chinesischen Hafen eingeführt und daselbst verzollt haben,
wieder ausführen wollen, so sollen sie sich dieserhalb an den Zoll-Inspector wenden,
damit derselbe sich von der Identitäl der Waaren und davon Ueberzeugung ver-
schafft, daß die Colli unverletzt sfind.

Sollen die Waaren nach einem andern Chinesischen Hasen wieder ausge-
führt werden, so wird der Zell-Inspector den Kaufleuten, welche die Waaren
wieder auszuführen wünschen, ein Attest daruber ausstellen, daß die auf denselben
lastenden Zolle entrichtet sind.

Auf Grund dieses Aktesteé soll der Zoll-Inspector desjenigen Chinesischen
Hafené, nach welchem die Waaren geführt werden, einen Erlaubnißschein zum
zollfreien Vöschen derselben ertheilen, ohne daß dafür Getühren oder Zoll- Zuschläge
verlangt werden konnten. Wenn sich bei Vergleichung der Waaren mit dem
Atteste herausstellt, daß eine Zoll Defraudation staltgefunden hat, so unterliegen
die eingeschwärzten Waaren der Consiccation.

ollen die Waaren aber nach einem Nicht-Chinesischen Hafen wieder aus-
geführt werden, so wird der Zell-Inspector dejenigen Hafens, aus welchem die
Wieder-Auöfuhr geschieht, ein Certistcat ausfertigen, welchek bescheinigt, daß der
Kausmann, der die Waaren wieder auoführt, eine Ferderung an das Zoll-

mi hal, welche dem Betrage det auf die Waaren bereité gezahlten Zölle
gleichkemmt. Dieses Gertistcat sel vom Zoll-Amte bei jeder Entrichtung von
Einfuhr= oder Ausfuhr-Zöllen gleich baarem Gelde zum vollen Werthr in Zah.
lung angenommen werden.

Artikel 27.

Keine Umladung aus einem Schiffe in ein anderes kann ohne besondere
Erlaubnist dee Zoll-Inspectoré stattsinden. Ausgenommen den Fall, wo Gesahr
im Verzuge gewesen ist, sollen Güter, welche ohne Erlaubniß von einem Schisse
auf ein anderes umgeladen worden sind, consiechrt werden.

Artikel 28.

In jedem der Häfen, welche dem fremden Handel geöffnet sind, soll der
Joll. Jnspector beim Consular-Beamten eine Somminng. der beim Joll-Amte in



Canton gebräuchlichen Maaße und Gewichte, sowie gesebliche Waagen zum Ab-
wiegen der Waaren und deb Geldes niederlegen. Diese Normalmaaße, Normal-
gewichte und Waagen sollen die Grundlage aller Zoll-Einsorderungen und Zah-
lungen bilden, und im Falle von Streitigkeiten soll auf ihre Ergebnisse zurück-
gegangen werden.

Artikel 29.

Alle Geldstrafen und Consiscationen für Zuwiderhandlungen gegen diesen
Vertrag oder gegen die beigesügten Handels-Bestimmungen sollen der Chinesischen
Regserung zufallen.

Artikel 30.

Kriegsschifsen der contrahirenden Deutschen Staaten, welche zum Schußze
des Handels kreuzen, oder mit Versolgung von Seeräubern beschäftigt sind, soll

eö frechen alle Chinesischen Häfen ohne Unterschied zu besuchen.Beim Ankaufe von Vorräthen, Einnehmen von Wasser und bei Ausbesser-
ungen, wenn solche nöthig werden, soll ihnen jede Erleichterung zu Theil und
keine Art von Hinderniß in den Weg gelegt werden. Die Befehlshaber solcher
Schiffe sollen mit den Chinesischen Behorden alc Gleichgesteute und auf höf-
lichem Fuße verkehren. Abgaben irgend welcher Art sollen von solchen Schiffen
nicht erhoben werden.

Artikel 31.

Sollte ein Kauffahrteischiff, welches einem der contrahirenden Deutschen
Slaa#ten angehort, in Folge von Havarien oder aud anderen Gründen gezwungen
sein, einen Hafen zu suchen, so soll es in jeden Chinesischen Hafen ohne Unter-
schied einlaufen können, ohne zur Entrichtung von Tonnengeldern verbunden zu
sein. Auch brauchen von den Waaren, welche es geladen hat, keine Zölle ent-
richtet zu werden, salls dieselben nur behufs der Ausbesserung des Schiffes ab-
geladen werden, und unter Aufsicht det Zoll-Inspectoro bleiben. Sollte ein solches
Schiff scheitern oder stranden, so sollen die Chinesischen Behörden sofort Maaß.
regeln zur Reitung der Mannschaft und Sicherung des Schiffeb und der badung
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treffen. Die gereltete Mannschaft soll gut behandelt und wenn es nöthig
ist, mit den Mitteln zur Weiterfahrt nach der nächsten Consular-Station ver-
sehen werden.

Artikel 32.

Wenn Matrosen oder andere Individuen von Kriegs= und Handels-Schiffen
eines der contrahirenden Deutschen Slaaten deserkiren, so soll die Chinesische
Behörde, auf Requisition des Consular-Beamten, oder, wenn ein solcher nicht
vorhanden ist, des Kapitainé, die erforderlichen Schritte lhun, um den Deserteur
oder Flüchtling zu entdecken und in die Hände des Consular-Beamren oder Ka-
pitoins zurückzuliefern.

leichermaaßen kann, wenn Chinesische Deserteure oder wegen eines Ver-
brechens Verfolgte sich in die Häuser oder auf die Schiffe Deutscher Unterthanen
slüchten sollten, die Ortebehörde sich an den Deutschen Consulor-Beamten wenden,
welcher die nöthigen Maaßregeln ergreisen soll, um die Auêlieferung derselben
zu bewerkstelligen.

Artikel 33.

Sollten Schiffe, welche einem der contrahirenden Deutschen Staaten arng-hören, in Chinesischen Gewässern von Seeräubern geplündert werden, so soll
Plicht der Chinesischen Behörden sein, alle Mittel zur Habhaftwerdung vuus
Bestrafung der Räuber aulzubieten. Die geraubten Waaren sollen, wo und in
welchem Zustande sie sich auch befinden mogen, in die Hände des betreffenden
Consular-Beamten abgeliefert werden, welcher sie an die Berechtigten gelangen
lassen wird. Kann man weder der Räuber habhaft werden, noch sämmtliche ge-
raubte Gegenstände wieder erlangen, so sollen die Chinesischen Behörden den
Chinesischen Gesetzen gemäß bestraft werden, ohne zum Ersatz der gecaubten Ge-
genstände verpflichtet zu sein.

Artikel 34.

ich ein Unterthan eines der contrahirenden Deutschen Staaten an
eine Chinesische Behörde wenden, so muß er seine Vorslellung dem Consular=
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Beamten einhändigen, welcher sie, je nachdem er sie in der Sache begründet und
in der Form passend findet, weiter befördert, oder zur Abänderung zurückgiebt.

Will ein Ghinese sich an ein Consulat wenden, so muß er denselben Weg
bei der Chinesischen Behörde einschlagen, welche in derselben Art verfahren wird.

Artikel 35.

Wenn ein Unterthan eines der contrahirenden Deutschen Staaten ursache
zur Beschwerde über einen Chinesen hat, so soll er sich zuvörderst zu dem Consu-
lor-Beamten begeben, und ihm den Gegenstand seiner Beschwerde auseinander=
seten. Der Consular-Beamte, nachdem er die Angelegenheit untersucht hat, wird
sich Mühe geben. dielelbe gütlich auczugleichen. Ebenso wird der Consular-
Beamte, wenn ein Chinese sich über einen Unterthan eines der contrahirenden
Deutschen Staaten zu beschweren hat, ersterem williges Gehör schenken und eine
gütliche Einigung herbeizuführen suchen. Sollte eine solche aber in dem einen
oder andern Falle nicht gelingen, so wird der Consular-Beamte die Mitwirkung
des betreffenden Chinesischen Beamten in Anspruch nehmen, und beide vereint
werden die Angelegenheit nach den Grundsätzen der Billigkeit entscheiden.

Artikel 36.

Die Chinesischen Behörden sollen der Person und dem Eigenehum Deutscher
Unterthanen zu jeder Zeit den vollsten Schutz angedeihen lassen, namentlich wenn
denselben Beleidigung oder Gewalt widerfahren sollte. In allen Fällen von
Brandstiftung, Raub oder Zerstörung soll die Ortsbehörde sofort die bewaffnete
Macht absenden, um die Zusammenrottung zu zerstreuen, die Schuldigen zu er-
greifen und sie der Strenge der Gesetze zu überliefern. Es bleibt den Beschä-
digten außerdem überlassen, den Ersatz des ihnen verursachten Schadens von den-
jenigen zu verlangen, von welchen die Beschädigung ausgegangen ist.

Artikel 37.

Wenn ein Chinesischer Unterthan, welcher Schuldner eines Unterthanen
eines der contrahirenden Deutschen Staaten ist, es unterläßt, seine Schuld zu be-
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zahlen, oder in betrügerischer Absicht sich entsernt, so soll die Chinesische Be-
börde, auf Anrufen de5 Gläubigers, sedes ihr zu Gebot stehende Mielel amven-
den, um den Flüchtigen zu verhaften und den Schuldner zur Bezahlung seiner
Schuld zu zwingen

Ebenso sollen die Deutschen Behörden ihr Möglichstes thun, um Deutsche
Unterthanen, welche ihre Schulden an Chinesische Untherthanen nicht bezahlen,
dazu zu zwingen, und wenn sie in betrügerischer Absicht sich entsernt haben, vor
Gericht zu ziehen. In keinem Falle aber sollen weder die Chinesische Regierung,
noch die Regierungen der Deutschen contrahirenden Staaten für die Schulden
ihrer Unterthanen aufzukommen verpflichtet sein.

Artikel 38.

Chinesische Unterthanen, welche sich einer verbrecherischen Handlung gegen
einen Unkerkhanen elnes der contrahirenden Deutschen Staaten schuldig machen,

sollen von dn Chinesischen Behörden verhaftet und nach Chinesischen Geseben
bestraftwerder

uunchann eines der contrahirenden Deutschen Staaten, wenn sie sich
einer verbrecherischen Handlung gegen einen Chinesischen Uniherthanen schuldig
machen, sollen vom Consular-Bramten verhaftet, und nach den Gesetzen des
Staates, welchem sie angehören, bestrast werden.

Artikel30.

 Fragen in Bezug auf Rechte des Vermögent oder der Person, welsche
sich zwischen Unterthanen der contrahirenden Deutschen Staaten erheben, sollen
der Jurisdiction der Behörden dieser Staaten unkerworsen sein. Dégleichen
worden sich die Chinesischen Behörden in keine Streitigkeiten mischen, wesche
zwischen Unterhanen eines der rontrahirenden Deutschen Staaten umb Fremden
etwa entstehen sollten.

Artlkel.40.

Die contrahirenden Theile kommen überein, daß den Deutschen, Stoaten und
ihren Unterthanen volle uod gleiche Theilnahme an allen Privilegien, Freiheicen
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und Vorkheilen zustehen soll, welche von Seiner Majeslät dem Kaiser von China
der Regierung oder den Unterthanen irgend einer andern Nalion gewährt sind,
oder noch gewährt werden mogen. Namentlich sollen alle Veränderungen im
Tarif oder in den Bestimmungen über Zölle, Tennen= und Hafen-Gelder, Ein-
fuhr, Ausfuhr und Transik, welche zu Gunsten irgend einer andern Nation ge-
troffen werden, sobald sie in Ausführung kommen, unmittelbar und ohne beson-
deren neuen Vertrag auch auf den Handel auo und nach den contrahirenden
DeutschenStaatenund auf die ihnen zugehprigen Kaufleute, Rheder und Schiffer
anwendbar sein.

Artikel 41.

Wenn die contrahirenden Deutschen Staaten künftig die Abänderung einiger
Bestimmungen dieseb Vertrages für zweckmäßig erachlen sollten, so soll es ihnen
freistehen nach Ablauf von zehn (10) Jahren, vom Tage der Auswechselung der
Raufsicationveulrkunden an gerechnet, Unterhandlungen zu djesem Behufe zu er-
ofsnen. Sir mussen aber sechs (6) Monate vor Ablauf der zehn (10) Jahre
der Chinesischen Regierung amtlich anzeigen, daß sie Abänderungen des Vertrages
wünschen, und worin dieselben besteben sollen. Erfolgt eine solche Anzeige nicht,
so bleibt der Verkrag weitere zehn (10) Jahre unverändert in Krafe.

Artikel 42.

Der gegenwartige Vertrag soll ratisicirt, und sollen die Ratificationen in-
nerhalb eines Jahres vom Tage der Unterzeichnung desselben in Schanghai oder
in Tientsin, je nach der Wahl der Preußischen Regierung, ausgewechselt wer-
den. Sobald die Auswechselung stattgesunden hat, soll der Verlrag zur Kennt-
niß aller Ober-Brhörden China'ck, in der Hauptstadt und in den DProvinzen,
gebracht werden, damit sie sich danach richten.

Zu Urkund dessen haben die respekeiven Bevollmächtigten der Hohen
vertragenden Theile den gegenwärtigen Vertrag unterzeichnel und demselben
ihre Siegel beigedrückt.

10“
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So geschehen in vier Ausfertigungen zu Tientsin den Zweiten September
im Jahre unseres Herrn Eintausendi#cchthundertEinundSechzig,entsprechenddem
Chinesischen Datum vomAchtund ZwanzigstenTage des Siebenten Monaks des
Elsten Jahres von Hien-Fung.

(gez.) graf Eulenburg.
(L. S.)

(gez.) Tschong-luen.
(I. S.)

(ge.) Eschong-hu.
(I. S.)
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Separat-Artikel.

Nachdem Preußen, die übrigen Staaten deb Deutschen Zoll= und Handels-
Vereins, die Großherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz,
sowie die Hanseslädte Lübeck, Bremen und Hamburg, heute einen Freundschafts-,
Handels= und Schifffahrts-Vertrag mit China abgeschlossen haben, welcher nach
dem, binnen Jahreêfrist zu bewirkenden, Austausch der Ratistcalions-Urkunden
in Wirksamkeit treten soll, und welcher die Bestimmung enthält, daß Seiner
Majestät dem Könige von Preußen das Recht zusteht, einen diplomatischen Agen-
ken beim Hofe von Peking mit festem Wohnsitze daselbst zu accreditiren, sind die
betreffenden Bevollmächtigten dieser Staaten übereingekommen, daß mit Rücksicht
auf die Unruhen, welche gegenwärtig in China herrschen, Seine Majestät der
König von Preußen den Ablauf eines Zeitraumes von fünf (5) Jahren, vom
Tage des Austausches der Ratisications-Urkunden an, abwarten wird, bevor er
einen diplomatischen Agenten beauftragt, seinen festen Wohnsitz in Peking zu
nehmen.

Zu Urkund dessen haben die belresfenden Bevollmächtigten diesen Separat-
Artikel unterzeichnet und demselben ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen in vier Ausfertigungen zu Tientsin den Zweiten September
im Jahre unseres Herrn Eintausend Achthundert Einundsechzig, entsprechend dem
Chinesischen Datum vom Achtundzwanzigsten Tage des Siebenten Monats des
Elften Jahres von Hien-Fung.

(gez.) graf Eulenburg-
(I. 8.)

(gez.) Tschongsuen.
¶. 8.)

(gez.) Tschong-hu.
L. 8.)



Separat--Artikel.

Nachdem Preußen, die übrigen Staaten des Deutschen Zoll= und Handels-
Vereins, die Großherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz,
sowie die Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg, heute einen Freundschafts-,
Handels= und Schifffahrts-Vertrag mit China abgeschlossen haben, ist man noch
außerdem übereingekommen, daß die Senate der Hansestädte das Recht haben
sollen, für jeden der Schifffahrt und dem Handel geöffneten Hafen China'é
einen eigenen Consul zu ernennen.

Der gegenwärtige Separat-Artikel soll dieselbe Kraft und Gültigkeit haben,
als ob er Wort für Wort in den oben erwähnten Vertrag aufgenommen wor-
den wäre.

Zu Urkund dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten diesen Separat-
Artikel unterzeichnet und demselben ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen in vier Aefertigungen zu Tientsin den Zweiten September
im Jahre unseres Herrn Eintausen d demChinesischen Datum vom zeiienn Tage des Siebenten Monats des
Elften Jahres von Hien-Fung.

(gez.) Kraf Eulenburg.
(I.. S.)

(gez.) Eschong-luen.
(L. S.)

(ges.) Tschong-hu.
(L. S.)



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß älterer Linie.

„W. 8.
—

(Ausgegeben den 18. Juli 1803.)

16. Landesherrliche Verordnung,

die Annahme der neuesten preußischen Arzneitaxe für
das hiesige Land

betreffend.

Wir Caroline Amalie Ellsabeth, verwittwete Fürstin Neuß,
älterer Linie, Gräfin und Herrin von Plauen, Herrin zu Greiz,
Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein, geborene Prinzessin zu
Hessen-Homburg, als Vormünderin Unseres vielgeliebten minder-
jährigen Sohnes, Heinrich des Zwei und Zwanzigsten älterer
Linie souveränen Fürsten Reuß, Grafen und Herrn von Plauen 2c.

und Landesregentin,
fügen hiermit zu wissen:

Nachdem im Anschluß an die — durch die Verordnung vom 11. April
d. J. für das hiesige Land recipirte — neue Ausgabe der Pharmacopön Bo-
russica eine neue Auflage der Königlich Preußischen Arzneitaxe für 1863 im
Verlag von Rudolph Gärtner zu Berlin (Amelangsche Sortimentsbuchhandlung.
beipziger Straße 133) erschienen ist, so haben Wir auf Vortrag Unserer kandes-
regierung genehmigt und verordnen, unter Verweisung auf d. 21. der Apotheker-
ordnung vom 10. Juni 1859 hiermit, daß an Stelle der Ausgabe von 1359

11
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und der späteren Zusätze und Abänderungen, vom 1. August d. J. an die ge-
dachte neueste Auflage der königlich preußischen Arzneltare für die nach Recep-
ten angefertigten Arzneien als maaßgebend zu betrachten ist. Es treken jedoch

ve der Tare vorgedruckten allgemeinen Bestimmungen Nr. 3 und 4 nicht mit
n Krast und bleiben vielmehr die Bestimmungen der Is. 21 und 22 der

orbiwFeroronung, wegen Rabattgewährung unverändert in Wirksamkeit.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen und Unser
größereo regentschaftliches Insiegel beifügen lassen.

Greiz, den 8. Juli 1863.

(1. 8.) Carolinec.
Dr. Herrmann.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß älterer Linie.

W. 9.
—

(Ausgegeben den l. August 1863.)

17. Bekanntmachung,

die Patentertheilung auf die von dem Mechauiker Daniel Satter-
good zu Nattingham in England erfundenen Verbesserungen an

Rumstühlen zur Herstellung gewirkter Fabrikate
bekreffend.

Dem Mechaniker Daniel Scattergood zu Nattingham in England ist auf
dessen Gesuch ein Patent auf die von ihm erfundenen Verbesserungen an Rund-
stühlen zur Herstellung gewirkter Fabrikate, auf die Dauer von fünf auf ein-
ander folgenden Jahren, für den Umfang des hiesigen Fürstenthume mit der
Wirkung ertheilt worden, daß Niemand ohne vorher erlangte Zustimmung des
Patentinhabers dergleichen Verbesserungen an Rundslühlen anzubringen und zu
benützen befugt sein soll.

Auch ist bei Verleihung dieses Privilegiumo die Neuheit und Eigenthüm-
lichkeit der Ersindung im Sinne der unter den Zollvereinsregierungen wegen
Ertheilung von Ersindungspatenten getroffenen Uebereinkunft, ausdrücklich vor-
ausgesetzt worden.

Solches wird hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht.

Greiz, den 11. Juli 1863.

Fürstl. Reuß-Pl. Laudesregierung das.
Dr. Herrmann.

Scheibe.



18. Bekanntmachung,

die Patentertheilung auf einen von dem Durckereibesitzer Ernst
Friedrich August Glück in Chemnitz erfundenen Drucktisch

für Handdruck
betressend.

Dem Duruckereibesitzer Ernst Friedrich August Glück in Chemnih ist auf An-
suchen, ein Patent auf einen von ihm erfundenen Drucktisch für Handdruck, auf
die Dauer von fünf auf einander folgenden Jahren, für den Umfang des hie-
sigen Fürslenthums mit der Wirkung ertheilt worden, daß Niemand ohne vorher
erlangte Zustimmung des Patentinhabers dergleichen Drucktische herzustellen, zu
verkaufen und zu benutzen befugt sein soll.

Tuch ist bei Verleihung dieses Privilegiums die Neuheit und Eigenthüm.
lichkeit der Ersindung im Sinne der unter den Zollvereinéreglerungen wegen
Erthrilung von Erfindungspatenten getroffenen Uebereinkunft, auodrücklich vor-
ausgesetzt worden.

Solches wird hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht.

Greiz, am 18. Juli 1863.

Fürstl. Neuß--Pl. Laudesregierung das.
Dr. Herrmann.

Scktide.
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10. Bekanntmachung,

die Verlegung des Aufnahme= und Abgangs-Termins für die
öglinge des hiesigen Schullehrer-Seminars

betreffend.

Nachdem vom Fürstlichen Consiltorio auf Antrag der hiesigen Seminar-
Direktion beschlossen worden ist, bei dem Schullehrer-Seminar hier den Termin
der Aufnahme und Entlassung der Zöglinge, sowie der dabei zu veranstaltenden
Eintritts= und Abgangs-Prüfungen, von Ostern auf Michaelic zu verlegen
und mit dieser Maßnahme bereits in diesem Jahre vorzugehen, so wird dieö,
unter Bezugnahme auf §. 5 der Consistorial-Bekanntmachung vom 29. März
1360 (Gesetzsammlung No. III 13) vom Jahre 1860) zur Nachachtung hier-
durch öffentlich bekannt gemacht.

Greiz, am 24. Juli 1863.

Fürstlich Reuß-Plauisches Consistorium das.
Dr. Herrmann.

N. v. Geldern-Cusspendorf.





Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

W. 10.
—

(Ausgegeben den 8. September 1863.)

20. Bekanntmachung,

den zwischen Preußen und Belgien unter'm 28. März d. J. ab-
geschlossenen Handelsvertrag

belreffend.

Von Fürstlicher Landesregierung wird auf Grund einer anher gelangten
Mutheilung hierdurch zu öffentlichen Kenntniß gebracht, daß in Gemähheie
eines zwischen Preußen und Belgien unterm 28. März d. J. abgeschlossenen,
gegenseitig ratificirten Uebereinkommens in Belgien zollvereinsländische
Ergeugnisse bei ihrer Einfuhr und Belgische nach dem Zollverein be-
stimmte Erzeugnisse, mit Ausnahme der Lumpen, bei ihrer Ausfuhr vom
1. Juli dieses Jahres ab gleich den aus Großbritanien herkommenden oder
dorthin bestimmten Waaren behandelt werden.

Die hiernach in Belgien zur Anwendung kommenden Zollsätee können bei
den hierländischen Steuerstellen und zwar bei den Fürstlichen Steuerämtern hier
und Zeulenroda und bei Fürstlicher Steuerreceptur zu Burgk eingesehen werden.

Diese vertragsmäßigen Zollsätze kommen, so lange der allgemelne Belgische
Jolltarif noch in Kraft steht, dann in Anwendung, wenn bei der Einfuhr in
Belgien die Abfertigung nach dem allgemeinen Zolltarife in der Jolldekloration
verlangt wird.

Hinsichtlich derjenigen Waaren, für welche die Abferligung nach den ver-
tragsmäßigen Zollsätzen in Anspruch genommen wird, gelten folgende Be-

ungen
13
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Bei der Einfuhr muß dem Belgischen Zollamte ihr Ursprung nach-
gewlesen werden und zwar durch Vorlegung einer von einer Behörde
am Orte der Versendung abgegebenen Erklärung, oder einer von dem
Vorstande der zuständigen Zoll= oder Steuerbehörde ausgefertigten
Bescheinigung, oder einer von dem in dem Versendungöorte oder Ver-
schiffungohafen residirenden Belgischen Konsul oder Konsular-Agenten
ausgefertigten Bescheinigung. Wegen Aufnahme der hiernach erfor-
derlichen Erklärungen und Ausstellung der Bescheinigungen werden
die DPolizei: beziehungsweise Zolle und Steuerbehörden mit Wei=
sung versehen.

Die Jolldeklarationen müssen alle für die Zollerhebung erforderlichen
Angaben enthalten. Sie müssen daher sowohl die Beschaffenheit, die
Gaitung, die Qualitt, die Herkunft und die Bestimmung der Waa
ren, als auch, je uach dem zur Anwendung kommenden Vorzonngs=
Maßstabe, das Gewicht, die Stückzahl, das Moß oder den Werth
derselben angeben.

Ist der Deklarant ausnahmsweise nicht in der Lage, die zoll-
pflichtige Menge anzugeben, so kann ihm die Zollverwaltung gestatten,
Gewicht, Maß oder Stückzahl in einer von ihr bezelchneten Räumlich-
keit auf seine Kosten selbst festzustellen.

Bei der Verzollung der nach dem Werthe belrgten Waaren wird der
Jollerhebung der Werth am Orte des Ursprungs oder Fabrikation
mit Hinzurechnung der zur Einbringung nach Belgien bis zum Orte der
Eingangsabfertigung erforderlichen Transport-Versicherungs= und Kom-
missionskosten zu Grunde gelegl. Dieser Zollwerth muß in der De-
klaration angegeben und es muß derselben eine von dem Fabrikanten
oder Verkäufer herröhrende Faktur beigefügt werden, welche den wirk-
lichen Preis enthält. Besindet sich am Drte der Versendung ein
Belgischer Konsul oder Konfular-Agent, so ist demselben dlese Faktur
zur Visirung vorzulegen.

Wenn die Königlich Belgische Zollvehörde den deklarirten Werih für unzu-
länglich erachtet, so ist sie berechtigt, die Waaren zu behalten gegen Zahlung
des deklarirten Preises mit einem Zuschlage von Fünf vom Hundert an den-

jenigen, welcher dieselben wingeseht hat, oder die Abschätzung durch Sachver-ständige zu verlangen. Diese Befogniß steht auch dem Einbringer zu, wenn
die Zollbehörde das Vorkaufsrecht ausüben will. Das alödann zu beovachtende



— 73 —

Verfahren ist speciell vorgeschrieben. Ist der von den Sachverständigen ermit-
telte Werth um Zehn vom Hundert höher, als der deklarirte, so tritt zur Strafe
eine Erhöhung des Eingangszolles um die Hälfte des Betrages ein.

Greiz, am 12. August 1864.

Fürstl. Reuß-Pl. Landesregierung das.
Dr. Herrmann.

Achter.



21. Bekanntmachung,

die Patentertheilung auf die von Gagstädter und Sohn in Chem-
nitz erfundene Verbesserung an Harnischhelfen für Jacquardweberei

bekreffend.

Den Herren Gagstädter und Sohn in Chemnitz ist auf deren Gesuch ein
Erfindungspatent auf verbesserte Härnischhelsen für Jacquardweberei, auf die
Dauer von fünf auf einander folgenden Jahren, für den Umfang des hiesigen
Fürstenthums mit der Wirkung ertheilt worden, daß Niemand ohne vorher er-
langte Zustimmung des Patentinhabers dergleichen Helfen herzustellen, zu ver-
kaufen oder zu benützen befugt sein soll.

TAuch ist bei Verleihung dieses Privilegiums die Neuheit und Eigenchöm-
lichkeit der Erfindung im Sinne der unter den Zollvereinsregierungen wegen
Ertheilung von Erfindungepatenten getroffenen Uebereinkunft, ausdrücklich vor-
ausgesetzt worden.

Solches wird hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht.

Greiz, den 24. August 1863.

Fürstl. Reuß-Pl. Landesregierung das.
Dr. Herrmann.

Scheibe.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Neuß älterer Linie.

W. 11.

(Ausgegeben den 29. Octeder 1863.)

22. Bekanntmachung,

die Abänderungen des Vereinsgolltarifs

belressend.

Von Fürstlicher Landeregierung wird hierdurch zur öffentlichen Kunde ge-
tracht, dah in Gemähheit einer unrer den Regierungen des deutschen Zoll= und
Handelvereins getroffenen Vereinbarung die nachvelzeichneten Aenderungen und
Ergänzungen des amtlicken Waaren-Verzeichnisses zum Vereins-Zolltarif be-
schlossen worden sind, welche vom 1. November d. J. an in Wirksamkeit
trelen sollen

1) nn und Flavin sind als chemische Fabrikate nach Position
a.des Vereins-Zolltarifs dem Satze von 319 Thlr., dagegenu enin der allgemeinen Eingangö-Abgabe unterworfen.

2) Auf Paxpe oder doch stärkeres Papier aufgezogene Photographien un-
terliegen der allgemeinen Eingangs-Abgabe.

3) Kleinere photographische Vilder, welche auf durchgeschlagenes Papier auf-
geklebt sind (sogenannte Buchzeichen und dergleichen) sind den im amt-
lichen Waarenverzeichnisse auf Position II.27. b. hingewiesenen Bil-
derm auf Papier mit durchgeschlagenen Randverzierungen (sogenannten
Spiteenbildern) gleich zu behandeln.

4) Die Artikel „Decken“ (Fußdecken) und „Matten“ sind in folgen-
der Weise gesaßt worden:

Decken (Fußdecken) auc * Schilf, Bast, Binsen und Baum-wurzeln, siehe Matte
14
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Lattn aus lolen (nicht vrrpen oder gedrehtenCwern von Kokos, Manillahanf,J und andern losen* Fasern, mit Vesnuhme, b#a Baumwolle, ge-
färbt oder ungesärbt; ferner dergleichen in Verbindung mit
Bindfaden aus Hanf oder mit Werg, ingleichen in Ver-
bindung mit leinenen oder baumwollenen Fäden, womit die
Bündel der Binsen, Fasern u. s. w. ummickelt sind, auch
mit einer Einfassung von Leinen, Wolle oder Baumwolle

bis 2 Zoll Preußisch Breite ! E. a.
Dergleichen mit einer öber2 Zoll Preußisch breiten Ein-
kalsung von beinen, Wolleoder Baumwolle II. 22. c.
(Fußdecken) ganz oder theilweise aus versponnenen oder ge-
drehten vegekabilischen Fasern mit Ausnahme von Baum-
wolle, gefärbt oder ungefärbt; auch dergleichen in Verbin-
dung mit Kälber-, Kuh= oder Hunde-Haaren oder mit
Schweinborsten, mit einer bloßen Einfassung von ceinen,
Wolle oder Baumwolle, oder sonst in unwesentlicher Ver-
bindung mit nicht seidenen Spinnmaterialien:

#a) sofern sie weder in der Kette, noch in dem Schusse

mehr als 10 Fäden auf den laufenden Esäif([ULZ27Zoll enthalt .

b5) rWissBsie m als 15 Fäden in der KAall 7 n
Schusse auf den lausenden Preußischen Zoll ent-. 22. s.

Seegiilen ohne Racsicht auf die Fodenzahl, wenn die
Verbindung mit nicht seidenen Wpin eine we-
sentlicheist II. 41. o. 3.
(Fußdecken) ganz giobe, aus Kälber-=, Kuh ,Hunve.haacen
ober Schweinborsten, allein oder in Verbindung mit Werg
II. 41. Anmerkung.
(Fuhdecken, Fuhleppiche) aus Wolle oder anderen Thier=
haaren, allein oder in Verbindung mit anderen nicht seidenen
Spinnmaterialien II. 41.c.3.
und Fußhdecken von Stroh, Echiif, ** 2 und

aumwurker ordinaire ungesarbte .. a. 1.gefärbte J 3 a. 2.
nochfeinere, specterirahnliche .. ..ll.35.b·
(Siehe übrigens Decken, Fußdecken.)
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5) Email (künstliche Glasurmasse) ist auf die allgemeine Eingangkabgabe
verwiese

6) Wehl aus genießbaren Kastanien (Maronen) unterliegt wie die genieße
baren Kastanien selbst nach Position II. 25. i. B. des Vereinozolltarifs
der Verzollung mit 4 Thlr. vom Centner, sefern dasselbe nicht ge-
rostet, oder mit Zucker, Vanille und dergleichen vermengt und zum fei-
nen Tafelgenusse zubereitet ist, in welchem Falle solches mit dem Zoll-
satze von llThlknpokCentneknachTansposuonll25psubk
legen

7) Wchmndenen rohe, sind der Position I. 27 (wile roher Alabaster,
Marmor u. s.
* uschuen, aber der Position II. 33. Anmerkung
(wie seine Schleif- und Wehsteine) zugewiesen.

8) Parquettafeln, mie oder ohne eingelegte Arbeit oder Mosaik, wenn sie
gefärbt, gebeizt oder polirt sind, sind auf Position II. 12. c. und
Parquectlafeln blos roh vorgearbeitet, auf Posttion II. 12. *
zu c und h des Vereinszolltarifs verwiesen.

9) Vegetabilisches Pergament-Hapier, welches durchBehandlang gewöhn=
lichen Papiers mit Schwefelsäure u. s. w. bereitet wird und sich von
Pergamentpapier aus thierischen Stoffen durch den eigenchümlichen

Geruch des letztern beim Perbrennen unterscheidet, ist der Position
II. 27. b. des JZolltarifs zugewiesen.

10) Bei dem Artikel „Pfüge“ ist nach Absag 2 als Absatz 3 noch beizu-
zusetzen: Andert, aus verschieden tarifirten Materialien gefertigte, wie
Maschinen.“

11) Die Paseea- Stengel (holzige Rippen der Blätler und Blattstiele
der Piassawa-Palme) sind unter die zollfreien Arcikel verwiesen, welche
im gegenwärtigen Zolltarife unter Position II. 5. c. sich aufgeführt
inden.

12) Die Fassung des Waarenverzeichnisses bei dem Artikel „Platten von
mor“ ist in folgender Weise abgeändert worden:

Platten von Marmor #2c., rohe, siehe Steine.
— „,„, von Marmor, geschliffene oder polirte:

#a) mehrseitig polirte von einer #änge unter 24 Zoll
Preußisch, Position II. 33. b.

b) andere, Position II. 33. Anmerkun
13) Speckstein, roher“ und gemahlener, ist gleich dem 1t. auf PositionI.7.

verwiesen.
14*
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14) Tobakopseifenköpfe, irdene, ohne Unterschied, ob sie einfarbig oder
weiß, oder bemalt, bedruckt, vergoldet oder versilbert #. sind, sind all-
gemein gleich den irdenen Tabaks pfeisen und Tabakepfeifenabgüssen zu
Position II. 38. D. klasssizirt. Tabakopfeifenköpfe von Fayence be-
malt, versilbert, vergoldet u. s. w. sind hierdurch nicht berührt.

15) Telegraphenkabel, beslehend aus schwachen, von Gutta-Percha einge-
schlossenen Kupferdrähten, welche zunädchst von einer dünnen Schicht ge-
theerten. Hanfs und weiter von einem starken Gesiecht aus Eisendraht
umgeben sind, sind der Position II. 6. 1. 2. zugewiesen.

16) Der Artikel „Töpfirwaaren“ ist in derFasung klm Waareiwerzeichnisse
abgeändert, wie folgt: Töxferwaaren, gemeine, d.#h. gewöhnliches, aus
gemeinem.Then verfertigtes Töpfergeschirt mit oder ohne Glasur II. 38. a;
feine, aus gemeinem Thon mit oder ohne Glasur, wie Fayence. (Die
übrigen zuden Töpferwaaren zu zählenden, Fabrikate siehe unter ihren
besonderen Venennungen.)

Greiz, am 14. September 1863.

Fürstl. Reuß-Pl. Laudeoregicrung das.

Dr. Herrma'nn.

Echtibt.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß aälterer Linie.

IVW. 12.
*

(Ausgegeben den 3. December 1363.)

23. Verorduung,
den Betrieb des Handels mit Steinkohlen

betressend.

Nachdem von mehreren zum Handel mit Steinkohlen concessionirten Ein-

wohnern biesiger Stadt beschwerend ongebracht worden, daß auch viele nichtconcessionirte In= und Ausländer mit Skeinkohlen handeln und hausicen: so
wird andurch Folgendes verordnel.

Die Berechtigung zum Handel mit Steinkohlen ist abhängig von einer nach
Maßgabe der Landesherrlichen Verordnung vom 17. August 1353 zu erlangen-
den Concessson.

2

Dergleichen Couressionen werden, um bei diesem unentbehrlichen Handel-
arkikel eine genügende Concurrenz zu sichern, an unbescholtene, mit den nöthigen
Mitteln versehene Inländer unschwer ertheilt werden.

Dieselben sind für das ganze Land gältig. Die Concessionirten und, ohne
Beschränkung auf ihren Wohnort, mit Steinkehlen zu hausiren befugt.

3.

Ausländern und nicht concessionirten Inländern ist der Verkauf von Stein-
kohlen auf den Märkten an Markttagen, nicht aber das Haustren mit solchen
gestattet.

15
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4.

Die Bestimmungen gegenwärtiger Bekanntmachung treten mit dem 1.
Januar 1864 in Wirksamkeit.

Zuwiderhandlungen sind von den betreffenden Polizeibehorden mit einer
im Wiederholungsfalle zu erhöhenden Strafe von einem bis zu fünf Thaler
zu ahnden.

Greiz, den 17. November 1863.

Fürstl. Neuß-Pl. Landesregierung das.
Dr. Herrmann.

R. v. Geldern-Crispindork.



24. Bekanntmachung,

die Einsetzung eines Gemeindevorstehers und Ausschusses in
Naitschau
betressend.

Die Gemeinde zu Naitschau hat es für zweckmäßig befunden, eine von dem
Orterichteramte gekrennte besondere Gemeindeverwallung, unter gleichzeitiger Er-
richtung eines Gemeinde-Ausschussec bei sich einzuführen und es sind zu diesem
Behufe unter beitung der Gemeindebehörde

ein Gemeindevorsteher und Gehülfe desselben
unter Uebertragung der durch das Gesetz vom 29. Mai 1354 bestimmten Be-
-ugnisse auf drei Jahre unbedingt und auf 3 Jahre bedingt gewählt und ein
Gemeindeausschuß errichtet worden, welcher durch Zeitwahl von

6 Bauergutöbesitzern,
4 Feldhäuêlern und
2 Kleinhäuslern

gebildet wird.
Da Wir diese Einrichtung den Ortsverhälltnissen von Naitschau angemessen

befunden haben, so ist dieselbe von Uns bestätigt worden.
In Gemäßheit des K. 15 der angezogenen Verordnung wird dies hierdurch

zur öffentlichen Kunde gebracht.

Greiz, am 2. November 1863.

Furstl. Neuß-Plauische Landesregierung daf.
Dr. Herrmann.

Echiibe.
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25. Bekanntmachung,

die Patuntertheinn an die Dm#cktrelbesitzer Karl Gustav Noserund Eduard Leopold Flemming zu Chemnitz auf eine neu und
eigenthümlich erfundene Handdruckmaschine für Zeuge und Stoffe

aller Art

betreffend.

Den Druckereibesitzern Karl Gustav Roser und Eduard Leopold Flemming
zu Chemnitz ist auf Ansuchen ein Patent auf eine neu und eigenthümlich erfun-
dene Handdruckmaschine für Zeuge und Stoffe aller Art, auf die Dauer von
fünf auf einander folgenden Jahren, für den Umfang des hiesigen Fürstenthums
mit der Wirkung ertheilt worden, daß Niemand ohne vorher erlangte Zustim-
mung der Patentinhaber dergleichn DDruckmaschinen herzustellen, zu verkaufen
und zu benützen befugt sein soll.

Auch ist bei Verleihung dieses Privilegiums die Neuheit und Eigenthüm-
lichkeit der Erfindung im Sinne der unter den Zollvereinsregierungen wegen
Ertheilung von Erfindungspatenten getroffenen Uebereinkunft, auödrücklich vor-
ausgesetzt worden.

Solches wird hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht.

Greiz, den 14. November 1863.

Fürstl. Reuß--Pl. Landesregierung das.
Dr. Herrmann.

Scheibe.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

W. 13.

(Ausgegeben den 5. December 1363.)

26. Gesetzliche Verordnung,
Abänderung des Vereinsgolltarifs

betreffend.

Wir Caroline Amalie Elisabeth, verwittwete Fürstin Neuß,
älterer Linie, Gräfin und Herrin von Plauen, Herrin zu Greiz,
Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein, geborene Prinzessin zu
Hessen-Homburg, als Vormünderin Unseres vielgeliebten minder-
jährigen Sohnes, Heinrich des Iwei und Jwanzigsten älterer
Linie souvelnen Fürsten Reuß, Grafen und Herrn von Plauen 2c.

und Landesregentin,
fügen hiermit zu wissen:

Nachdem die Regierungen der zum Zollvereine gehörenden Staaten dahin
übereingekommen sind, den seit dem 1. Jannar 1857 gültigen, durch das Ge-
sex vom 5. November 1856 (el. Nr. 25 (49) der Gesetzsammlung desselben
Jahres) veröffentlichten Vereins-Zolltarif in einzelnen Bestimmungen weiter ab-
zuändern, so wird hierdurch verordnel, daß nachfolgende Abänderungen dieses Ta-
rifs, welcher mit den seit der Veröfsentlichung desselben ergangenen Erlossen im
Uebrigen in Kraft bleibt, vom 1. Jannar 1864 an in Wirksamkeit trelen sollen.

d. 1.

Erste Abtheilung des Zolitarifs. Den Gegenständen, welche keiner Abgabe
unterworfen sind, kreten aus der zweiten Abtheilung des Tarifs hinzu:

16
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Das Seewasser und alles sonstige natürliche Wasser mit Ausnahme des
Mineralwassers.

2) Trockene und teigartige Weinhefe.

S. 2.

Zweite Abtheilung des Zolltarifs. Bei den Gegensländen, welche bei der
Einfuhr einer Abgabr unterworfen sind, treten folgende Abänderungen ein:

A. Von nachstehenden A###keln ist anstatt der biöherigen Eingangszollsätz
für den Zentner der Satz von 15 Syr. oder 52½ Kr. zu erheben und zwar:

von eingeschmolzenem Fett von Schweinen (Schmalz) pas. 25 h, wenn
bei der Abfertigung auf den Zentner ein Pfund Photogen nach Anweisung der
Zollbehörde zugesetzt worden

2) vo Talg (eingeschmolzenem Fett von Rind= und Schafvieh) pos. 36 a.
1B#. An Tara wird bewilligt für Käse pos. 25. 0, in Kübeln vonZentnern , darunter 12%, in schwerern Kübeln 8%.
Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhäudig vollzogen und usit

dem Abdruck Unseres regentschaftlichen Inssegels versehrn tassen.

Gegebrn Greiz, den 25. November 1863.

(I. 8.) Carolinec.

Dr. Herrmann.
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27. Bekanntmachung,
die Ansgabe der neuen Kassenanweisungen

bitressend.

Unter Bezugnahme auf das Gesetz vom 22. April 1863 die Erneuerung
der hierländischen Kassenscheine betreffend, wird hierdurch zur öfentlichen Kennt-
niß gebracht, daß

1) die auf Grund des Gesetzes vom 15. Mai 1858, emittirten Kassen-
scheine des Fürstenthums im Betrag von 130,000 Thlr. durch die
in gleicher Anzahl angefertigten neuen Kassenscheine, deren zußere
Form und Kennzeichen in der Biilage A. beschrieben sind, in der
Wase ersetzt werden sollen, daß die Ausgabe der letztern allmählig
und nur in dem Betrage erfolgt, bio zu welchem bereitö ältere Kassen-
scheine aus den Verkehr gezogen sind;
wegen gänzlicher Einziehung der Alteren hierländischen Kassenscheine
und über deren definitiv' Präclusion seiner Zeit die entsprechende Be-
kanntmachung erlassen werden wird.

Greiz, den 30. November 1363.

1

Fürstl. Neuß-Pl. Landesregierung daf.
Dr. Herrmann.

N. r. Gelden. Cuspendors.

A.

Beschreibung der neucn Kassenschcinc.
Die Kassenscheine sind auf täict. bräunlich gefärbtes Hanspapier gedruckeund lauten auf Einen Thaler Couran
Alé Wasserzeichen ist rechts o als links vom Wappen in sinem Schilde

die nutl. r angebracht, uncer jeder von einer Linie umgeden, in Egnpptienne-schrift: THIR.
16“



a. Vorderseite.

Oben steht im Bogen in verzierter gothischer Schrift:
Kassenschein des Fürstenthums Keuß Aelt. Cinie.
Fo!l . .. (Das Fürstliche Wappen) Nr . ..

Folium und Nummer mit Arabischen Ziffern gedruckt; hierauf folgi:

EinThaler Courant
in voller verzirten gothischer Schrift;emässheit des Gesetzes vom 22. April 1863in magerer elng

Landesherrl. Commissar. Landschaftsdeputirter. Buchhalter und Kassirer

in Ronde-Schrift, und darunter die Facsimilia:
V. Geldern-Crispendorf. v. Kommerstädt.ferner ganz unten von Linien umgegeben, in eronischer zus esue Schrift

die Strafbestimmun
In jeder Ecke befinder sich eine verzierte mikroskopische Vignette, gebildet

von der Werthziffer 1, welche von Arabesken und einem Bande umgeben ist,
in welchem viermal wiederholt das Wort IIHIALER steht.

Der Druck ist schwarz ausgeführt, der Schein aber außerdem mit einem
Neß in sepiabrauner Farbe versehen, in dem sich rechts und links eine mikrosko-
pische Figur befindet, welche in der Mitte die Ziffer 1, darin und in vielfachen
Verschlingungen oftmals wiederholt die Worte: Ein Thaler zeigt.

b. Rückseite.
In der Mitte ist das Fürstliche Wappen angebracht.
Um den Schein läuft ein pantographisch lichtgrüner Rand, und in diesen

ist in verzierten Versalbuchstaben die Umschrift gedruckt:
Kassenschein des Fürstenthums Reuss Aelt. Linie

I Thaler I1.
Innerhalb des Randes stehl rechts und links ein Doppelpaar mikroskopi-

scher Rosetten, braun gedruckt, und je durch ein schwarzes Schild verbunden, in
welchem das Wort 7HALILR angebracht ist, während in jeder der vier Roset-
ten die verzierte Werthziffer 1 wiederholt ist. Unten rechts befindet sich in
mikroskopischer Schrift die Druckfirma Henning, Greiz.

Wappen, Schrift und Ziffern sind schwarz gedruckt.



Gesetzsammlung
des Fürsteuthums Reuß älterer Linie.

„W. 11.

(Ausgegeben den 31. December 1863.)

28. Landesregentschaftliche Verordnung,

die Ausgabe von Staatsschuldscheinen auf den Inhaber

betrefsend.

Wir Caroline Aumalie Elisabeth, verwittwete Fürstin Reuß,
älterer Linie, Gräfin und Herrin von Plauen, Herrin zu Greiz,
Krauichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein, geborene Prinzessin zu
Hessen-Homburg, als Vormünderin Unseres vielgeliebten minder-
jährigen Sohnes, Heinrich des Zwei und Zwanzigsten älterer
Linie sonveräuen Fürsten Reuß, Grafen und Herrn von Plauen 2c.

und Landesregentin,

haben zum Zweck der Umwandlung der gesammten bisherigen kündbaren Staats-
schuld in eine unkündbare die Ausgabe von Stagtschuldscheinen auf den Inha-
ber (au porteur) beschlossen und verorden demnach, was folge

8. 1.

Es werden zu dem vorgedachten Zweck für den Betrag von Fünf und
SiebzigTansend Thalern vierprocentige, auf den Inhaber lautende Staats-

schuldscheine, für welche dan gesammte Staats-·Eigenthum und 'die jebigen und
künfeigen Einnhmen dec Fürstenthums Reuß X. L. als Unterpfand haften, und
zwar 1500 Stück über ein Kapital von funfzig Thalern successiv ausgegeben.

17
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8. 2.

Die zur Convertitung und Tilgung der Staatsschuld erforderlichen Ver—
wattungégisshft, inbesondere die Aufsicht über die Anferligung und Auögabe
der Staatéschuldscheine, die Kundigung der Passivkapitalien der Landeskassen,
die Rückgewährung derselben in Baarem oder nach Wunsch der Staategläubiger
in Stkaatéoschuldscheinen auf den Inhaber und die Berechnung und Auögleichung
der wechselseitig zu vergülenden Stückzinsen, die Aufbewahrung der elwa unver-
käuflich gebliebenen Staaköschuldscheine, die Leitung der vorzunehmenden Aus-
loosungen 2c. werden von einer Commission besorgl, welche durch einen von
Uns aus den Negierungomitgliedern ernannten Commissar und durch einen

—- Deputmien gebildet wird und welcher der Landrecassier zu assisti-ren hat.

8. 3.

Die Staatlöschuldscheine werden mit einem Rabatt von ½/ Procent (1/
Procent unter dem Neunwerth) auögegeben; bei welchen Stellen die Aucgatt
derselben erfolgt, wird seiner Zeit durch die Commission (§. 2) brkannt ge-
macht werden

F. 4.

Die Staatéschuldscheine werden nach dim unter A. auliegenden Schema
nach fortlaufenden Nummern unter dem 2. Januar 1864 au3ögefertigt und von.Unserm Commissar und dem handschafts-Doputirten mittelst Aufdruckö der Fac-
similes, von dem Landeckassier aber mittelst eigenhändiger Unterschrift vollzöhen.

F. 5.

Die Zahlung der Zinsen geschieht in halbjährlichen Terminen am 2. Ja-
nuar und 1. Juli jedeo Jahres gegen Abgabe der auf den verflossenen Termin
lautenden zuucschrun (Coupons) an die mit der Einlösung beauftragte Landes=
kassenverwaltung.

Die Annahme fälliger Zinsscheine an Zahlungostatt ersolgt bei allen
Fürstlichen Cassen.

F. 6.

Auf die ersten zehn Jahre werden die Zinéscheine nebst der Zinöleiste zu
Erhebung sernerer Zinsscheine, (Talon) — 1. Schema B. und C. — zugleich
mit den Staatoschuldscheinen ausgegeben.
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Zinsscheine und Zinsleisten werden alle * Jahre, zufolge besondererBekanntmachung der Commission (F. 2) erneue

Die Unterzeichnung der Zinsleisten Alan in gleicher Weise wie die der
Scaatsschuldscheine (F. 4).

Die auf den Zinsscheinen besindlichen Unterschriften sind Facsimileg.

8. 7.

Staataschuldscheine, Zindleisten und Zinsscheine werden mit einem Trocken-
stempel mit der Aufschrift „Fürstenthum Reuß X. 2.“ versehen.

Auf den Staatsschuldscheinen sowohl als auf den Zinsleisten und Zins-
scheinen sind die Nummern mit schwarzer Dinte eingetragen.

S. 8.

Wenn Zinsen von Sipeihnnen innerhalb vier Jahre vom Verfalltage nicht erhoben oder als Zahlung in Anrechnung gebracht worden sind, so
verfallen diese Zinsen zum Vortheilbo%r bandeckasse.

S. 9.

Behörden, Vormünder, sowie Curatoren, Vorsteher und Verwalter öffent-
licher Anstalten, Stiftungen und Corporationen, inobesondere die Verwalter des
Vermögens der Kirchen und Schulen sind ohne besonders einzuholende Gench-
migung ermächtigt, die von ihnen verwalteten Gelder in Staatöschuldscheinen
anzulegen.

Alle Cautionen Landeöherrlicher Diener sind in Zukunft in Staatsschuld-
scheinen zu bestellen.

F. 10.

Sollen angeblich verlorene oder vernichtete Staatsschuldscheine, Zinöleisten
oder Zlnascheine mortifizirt werden, so erläßr die Landecregierung auf Antrag
des Betheuligten drei Male in Zwischenräumen von 8 Wochen eine öffentliche
Aufforderung, jene Werthpapiere innerhalb einer einjährigen Frist an dieselbe
auczuliefern oder die elwa daran erlangten Rechte geltend zu machen. Sind
nach Ablauf dieser Zeit fernere zwei Monate vergangen, die Werthpapiere nicht
eingeliesert, oder die Rechte nicht geltend gemacht worden, so erklärt die Landes-

17“
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regierung die Werthpapiere öffentlich für nichtig und verfallen und läßt an
deren Sielle neue auchändigen. Die Kosten des ganzen Verfahrens irägt det
Antragsteller.

Meldet sich dagegen innerhalb der erwähnten Frist der Inhaber der Werth=
papiere unter Behauptung eines rechtlichen Anspruchs auf dieselben, so ist der
Antragsteller zur Verfolgung seiner Rechte gegen den jebigen Inhaber an die
zuständige Gerichtobehörde des letzteren zu verweisen.

F. 11.

Zur successiven Rückzahlung der verzinalichen Staaksschuld wird vom 1.
Jannar 18609 an jährlich eine von der Landeöregictung auf Grund gulachtlicher
Acußerung der Commission (F. 2) fellzusteuende Summr, welche mindestenc
Einem Prozent des Schuldbetrags gleichkommt und der Betrag der durch die

fortschreilende Minderung der Kariachnd entstehenden Zinsenersparnisse zurEinlösung von Staatsschuldscheinen verwendet

Hierdurch wird die völlige Tilgung der ganzen Schuld innerhalb eines
Zeitraums von längsteno ein und vierzig Jahren vom Beglnn der
Amortisation an gesichert; es bleibt jedoch der Regierung vorbehalten, in noch
kürzerer Frist die Schuld durch Feslstellung einer höheren Tilgungorente oder
Ankauf von Staatöschuldscheinen zurückzuzahlen.

F. 12.

Die Rückzahlung von e Einem Prozent der Schuld erfolgt nach
einer Ausloosung, welche unter beilung und Aufsicht der Commisston (6. 2)
am 2. Januar sede Jolneo, zum ersten Mal am 2. Januar 1869 Statt-

finden soll.
Die in jeder Ziehung ausgeloosten Staatéschuldscheine werden sofort öffent-

lich bekaunt gemacht, und es erfolgt die Rückzahlung der bezüglichen Kapital=
beträge nicht früher als ein halbrs Jahr nach dem Verloosungstermin; bis
dahin, jedoch weiter hinaus nicht, dauert die Verzinsung forl. Beim Empfang
des Kapitals sind der Staatéöschuldschein, die dozu gehörige Zinsleiste und die
bié zum Rückzahlungslermin noch nicht verfallenen Zinascheine zurückzugeben.

S. 13.

Ausgelooste Kapitalien verfähren, wenn sie binnen zehn Jahren vom Zahlungs=
termin ab bei der allgemeinen Landescasse oder einer anderenzurRealisirungsolcher
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Staatöpapiere bestellten Kasse nicht erhoben worden sind, zum Vortheil der ban-
deskasse. Einer hinzutretenden gerichtlichen Edictalladung und Amortiffrung der
betreffenden Staatöschuldscheine bedarf es nicht.

Ausgelooste Staatsschuldscheine, worauf sich die Erklärung der Außercours-
setzung befindet, werden von der Landescasse nicht honorirt, wenn sie nicht zu-
vor auf die gesetzlich geordnete Weise wieder in Cours gesetzt worden sind.

8. 14.

Alle auf die Staatsschulescheine bezüglichen Bekanntmachungen sind in dem
hiesigen Amto= und Nachrichtoblatk, in der Leipziger Zeitung und in einem in
den Thüringischen Ländern verbreiteten Blatte zu erlassen.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung höchlleigenhändig vollzogen und
mit Unserem Landesregentschaftlichen Insiegel bedrucken lassen.

Gegeben Greiz, den 23. December 1863.

(L. 8.) Carolinec.

Dr. Herrmann.
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A.

Staats-Schuldschein
Nummer: (Fürstl, Wappen) ...

des Fürstenthums Reuß Aelterer Linie
über

. IThlr. 50 Thlr.
verzinolich zu 4 Prozent und zu tilgen nach der Landesregentschaftlichen Ver-
ordnung vom 23. December 1863. Die Zahlung der Zinsen geschieht bei der
Fursllichen Landeskasse, halbjährlich am 2. Januar und 1. Juli, an den lleber-
bringer der fälligen, zu diesem Staatöschuldschein aus/geferligten Zinsscheine.

Die Göltigkeit jedes einzelnen Zinöscheins erlöscht jedoch, wenn derselbe nicht
binnen vier Jahren, von seinem Verfalltage ab. gerechnet, der genannten Kasse
eingereicht worden ist. Von zehn zu zehn Jahren werden gegen Einlieferung der
Zinoleisten neue Zinsscheine dazu verabfolgt.

Greiz, den 2. Januar 1864.

Die. Comwissten für“ Verwaltung der r-(Stempel.) N.bondeeherrl. Commissar. endschela. Deputirter.
Eingetragen Fol. . ... ausgefertigt:N. N. Landeokassier.

(Auf der Rückseite Abdruck der Verordnung).

B.

Zinsleiste
des

Staatsschuldscheins des Fürstenthums Neuß Aelterer Linie.
Nr.

Inhaber dieser Zinsleiste erhält nach Ablauf von Zehn Jahren zu der durch
diesfallsige Bekanntmachung der unterzeichueten Commission näher zu bellimmen-
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den Zeit gegen Ablieferung dieser Zinsleiste, Zinsscheine zu vorgedachtem Staats-
schuldschein auf fernere zehn Jahre nebst einer anderweiten Zinsleiste ausge-
hänoigt.

Greiz, den 2. Januar 1864.

Die Commission für Verwaltung der Scaatsschuld.
(Sempel.) N. JN. N. JN.

Landroherrl. Commissar. Landschafts-Deputirter.
ausgefertigt: N. N. Landescassier.

C0.

Zinsschein
des

Inhaber empfängt gegen Abgabe dieses Zinsscheins am 1. Juli 1864 die
halbjährigen Zinsen des vorgedachten Staatsschuldscheins mit

Einem Thaler
aus der Fürstlichen Landeckasse.

Greiz, den 2. Januar 1864.

Die Commission für Verwaltung der Staatsschuld.
(Stempel.) .. ..

Landesherrl. Commissar. Landschafts-Deputirter.

Auf der Rückseite:

Zinsen, welche innerhalb vier Jahren vom Verfalltage ab nicht erhoben worden
lind, verfallen zum Vortheil der Landeskasse.





Chronologische Uebersicht
der in der Gesetzsammlung des Fürstenthums Reuß älterer Auie

vom Jahre 1863 enthaltenen gesetzlichen Erlasse.
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reffen
esmnge die udcinn der Arzuei.

ür das dabt 186 B2iö7 r“n dem Geseze vom II. DecemberGEinfüuenn dK-Gpnrbe,und Ein-ntbse betr.
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. März

. April

. April

. April

. April

. April

. Mai

.Mai

Juli

Juli

—.......— —

Datum
des gesetzlichen Ausgegeben.

Erlasses.
"5

25. April

25. April

25. April

9. Mai

9. Mai

13. Juni

30. Mai

13. Juni

18. Juli

1. August

1
#

wegen gegenseitiger Gleichstellung und Be-
handlung der beiderseitigen Unterthanen indem hr#ttuuchen Schutze der Waarenbezeich-
nungen betr.

sstnhun die hanbseiie Vehaudliusr Ausländer in Oesterreich betuunderregentschnsttie Verordnung, hie Annahme
der neuen Pfischen Pharmacopög für das
hiesige W ..Bekanntma ömg, hie Einschärfung einiger Be-
Aimmnn der miistPatents uem 18. März
858 erlassenen ImpfordnungGesetz, die Ernenerung der o#nleiischen Gas-
enscheine betr.

Regierungs=Verordunung,das Verfahren rick-
si hruich der Ginziehung der Jupfgebühen

wäinmtnchun, die Pntentertheilung auf die
dem Ingenieur Joseph Friedländer aus

Verlin erfundene Maschine zum Brechen,
Schwingen, Vorbereiten und Verfeinern von
Flachs, Hanf, Jute und anderen faserigen

ctr.

Bekanntmachung, den zusan ehen und den
Stagten der denüschen Joll= und Handels-vereins einer= und der Ditomanischen Pforte

andererseits bbgeschlosssenen Handelsvertragetr.Bekanntmachung, den iin Preußen und den
des deutschen Zoll= und Handels-vereins, kusgeich ven Großherzogthümern

Hreclenburg Schwerin und Mecklenbur Stre-
litz, sowie den Hanfestädten Lübeck, Bremenund Hamburg einer= und China andererseite
Wesschlessen Freunsch ts-, Handels= undSchifffahrts-Vertragbetr.uanreluulhe Verordnung, die Amnahme der
horesten pieubischen Arzneitaxe für das hie.
sige Land betrUalsuntnachung. die Patentertheilung auf die
von dem Mechaniker Daniel Seattergood zu
Nottingham in England erfundenen Verbes-
serungen an Rundstühlen dur basstelung ge—

Stücks.

wirkter Fabrikate betreffend

Inhalt. 32 Seite.
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